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Vorwort des Ministers für
Bildung, Jugend und Sport

Im Vergleich zur Lebenserwartung macht
die Zeit des Schulbesuches nur einen
äußerst geringen Anteil aus. Dieser kurze
Abschnitt trifft den Menschen aber in
einer Phase, die prägend für sein weite-
res Leben sein wird. Der englische Philo-
soph und Sozialwissenschaftler Herbert
Spencer sah deshalb Handeln und nicht
Wissen als großes Ziel der Bildung.

Das moderne Bildungssystem bietet viel-
fältige Möglichkeiten, nicht nur Fakten,
sondern auch Handlungsfähigkeiten zu
vermitteln, Grundlagen, die uns befähi-
gen, aktiv an der Gestaltung des eigenen Lebens mitwirken zu können. Gerade in
einer Demokratie ist dies immer wieder eine neue Herausforderung.

Die Verfassung des Landes Brandenburg formuliert diesen Grundgedanken in
Artikel 30: „Bei der Gestaltung (der Schule) wirken Eltern, Lehrer und Schüler
sowie ihre Vertretungen und Verbände mit.“ Das brandenburgische Schulgesetz
beschreibt diese Mitwirkungsrechte umfänglich und konkret.

Rechte müssen aber auch genutzt werden und das heißt zuerst, sie zu kennen
und zu verstehen. Das vorliegende Material soll Eltern und Schülerinnen und
Schüler ermutigen und befähigen, ihre demokratischen Mitwirkungsrechte quali-
fiziert und kreativ wahrzunehmen.

Oft geht es dabei um ein gemeinsames Aushandeln, Finden von Kompromissen
und das Akzeptieren von Mehrheitsentscheidungen. Das ist nicht immer leicht,
aber wichtig. Nur so bleibt Schule lebendig und kann sich weiter entwickeln.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch viel Erfolg bei der Arbeit.

5VORWORT DES MINISTERS FÜR BILDUNG, JUGEND UND SPORT



Ich danke der Autorin, Dr. Christa Lorenz, ausgebildete Elternfortbildnerin und
langjähriges Mitglied in Elternvertretungsgremien auf allen Ebenen, und Gordon
von Miller, einem ehemaligen engagierten Schülervertreter, für ihre Arbeit an
dem Ratgeber.

Holger Rupprecht
Minister für Bildung, Jugend und Sport
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Vorwort der Autoren
dieser Broschüre

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Eltern1 und Schülerinnen und Schüler müssen ihre Mitwirkungsrechte kennen,
um diese wahrzunehmen, um sich wirksam in Schule einbringen zu können. Die
Schulpraxis zeigt, dass es immer wieder Unsicherheiten im Umgang mit dem
Schulgesetz gibt. Besonders betrifft dies die Wahlen zu den schulischen Gremien
und deren Arbeitsweise.

Die vorliegende Broschüre soll durch Ratschläge und Tipps helfen, das Thema
Wahlen und die Arbeit der schulischen Gremien besser verständlich zu machen.
Sie erscheint nunmehr in vollständig aktualisierter Neuauflage aufgrund
umfangreicher Änderungen des Schulgesetzes. Außerdem wurden Ergänzungen
und Fragen aufgenommen, die sich beim Umgang mit dem Schulgesetz in der
Praxis ergeben haben.

Die Autoren, Dr. Christel Lorenz und Gordon von Miller, kommen aus der Schul-
praxis und haben über Jahre viele Erfahrungen in den Gremien gesammelt. Des-
halb wird sehr viel Wert auf Anschaulichkeit und praktische Beispiele gelegt.
Eine Reihe von Beispielen, insbesondere in der Anlage, können sowohl von
Eltern als auch von Schülern gleichermaßen genutzt werden.

Am Anfang jedes Abschnittes sind die rechtlichen Rahmenbedingungen darge-
stellt und es wird auf die entsprechenden Paragrafen im Schulgesetz hingewie-
sen. Die anschließenden Teile beschäftigen sich mit der täglichen Arbeit in der
Schulpraxis von den Wahlen bis zur Arbeitsweise der Gremien. In einem dritten
und vierten Abschnitt wird auf Fortbildungsmöglichkeiten für Eltern- und Schü-
lervertretungen hingewiesen und es werden wichtige Ansprechpartner für Mit-
wirkung in der Schule vorgestellt. Von Eltern und Schülerinnen und Schülern
können die jeweiligen Rechtsvorschriften auch in der Schule eingesehen wer-
den.

VORWORT DER AUTOREN DIESER BROSCHÜRE 7

1 im weiteren verlauf sind hier aus Lesbarkeitsgründen auch die Erziehungsberechtigten einbezogen



Besonderer Dank gilt Silvana Hilliger, Referentin im Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport des Landes Brandenburg, für ihre vielen Anregungen bei der
Überarbeitung.

Allen, die diese Broschüre in die Hand nehmen, wünschen wir, dass sie ein nütz-
licher Begleiter im Schulalltag wird.

Dr. Christel Lorenz
Gordon von Miller Potsdam, im August 2007
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1. Wahlen in der brandenburgischen Schule

1.1. Rechtliche Grundlagen der Mitwirkung

Die Mitwirkung in der Schule wird
nach § 74 Abs. 3 BbgSchulG

1. in unmittelbarer Form (jedes Elternteil nimmt die
im Schulgesetz festgelegten Rechte für sein Kind
wahr) und

2. durch Gremien (kollektive Rechte) ausgeübt.

In dieser Broschüre werden nur die kollektiven Rechte der Gremien behandelt.

Gremien, als Oberbegriff, sind nach dem Gesetz Versammlungen, Konferenzen,
Räte und Beiräte.

1.1.1. Wahlen, Zeitpunkt, Wahlperiode

Wahlen zu den Mitwirkungsgremien erfolgen gemäß § 78 Abs. 2 BbgSchulG für zwei
Schuljahre. Dabei ist zu beachten, dass in neu gebildeten Klassen (etwa 7. und 11.
Jahrgangsstufe) die Klassenelternsprecherinnen und -sprecher sowie die Klassen-
sprecherinnen und -sprecher zu wählen sind, auch wenn im Schuljahr keine Neu-
wahlen stattfinden. Andererseits wird in den Klassen nicht gewählt, in denen die
zweijährige Wahlperiode noch nicht zu Ende ist. Hier ist es in den letzten Jahren an
vielen Schulen zu Missverständnissen gekommen. Zu Beginn des Schuljahres brau-
chen die gewählten Sprecherinnen und Sprecher der Eltern und Schülerinnen und
Schüler nur zur Elternkonferenz bzw. zur Konferenz der Schülerinnen und Schüler
wieder eingeladen werden. Des Weiteren sind Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler
einer Klasse, die nur noch ein Jahr an der Schule sind – z.B. 6. und 10. Jahrgangs-
stufe nicht von der Wahl für ein Gremium, beispielsweise der Schulkonferenz oder
den Fachkonferenzen, auszuschließen. Dies geschah in der Vergangenheit häufiger
mit der Begründung, die Kandidaten könnten ohnehin nur noch ein Jahr in den
Gremien mitarbeiten. Scheidet ein Mitglied eines Gremiums – aus welchem Grund
auch immer – aus, so muss entsprechend eine Nachwahl erfolgen.

Die Wahlen der Klassenelternsprecherinnen und -sprecher und der Klassenspre-
cherinnen und -sprecher der Schüler sind in den ersten vier Wochen (§ 81 Abs. 5
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BbgSchulG) und die Wahlen innerhalb der Elternkonferenz sowie innerhalb der
Konferenz der Schülerinnen und Schüler sind spätestens sechs Wochen nach
Unterrichtsbeginn durchzuführen. Dies gilt auch für die häufig vorkommenden
Neuwahlen. Diese Zeitvorgabe ist notwendig, damit sich die Gremien auf Kreis-
und Landesebene rechtzeitig zusammensetzen können.

a) Wählbarkeit und Wahlberechtigung (§ 78 BbgSchulG)

Für die Eltern
Wählbar sind alle Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler, soweit sie
nicht als Lehrkräfte oder sonstiges Schulpersonal an der betreffenden Schule
arbeiten oder sie die Schulaufsicht über die Schule führen (z.B. ein Schulrat).
Wählbar sind nicht nur die leiblichen Eltern der minderjährigen Kinder, sondern
auch die Lebenspartner, Personen der Erziehungshilfe und andere, wenn die
Zustimmung des Personensorgeberechtigten vorliegt.

Das Wahlrecht wird persönlich ausgeübt. Wer am Wahltag fehlt, kann sein Wahl-
recht nicht wahrnehmen, denn eine Briefwahl verbietet das Schulgesetz. Wähl-
bar sind abwesende Eltern, wenn sie ihre Bereitschaft zur Kandidatur bei der
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer oder bei der Elternsprecherin bzw. dem
Elternsprecher vorher schriftlich einreichen. Wahlberechtigt sind alle Eltern, die
in der Klasse oder der Jahrgangsstufe minderjährige Kinder haben.

Dabei ist in den Elternversammlungen darauf zu achten, dass zu Beginn des
Schuljahres in der Klasse bzw. Jahrgangsstufe die Mehrzahl der Schülerinnen
und Schüler minderjährig sein muss. Ansonsten nehmen die Schülerinnen und
Schüler ihre Interessen allein wahr. Auf Wunsch von mindestens einem Fünftel
der Eltern Minderjähriger einer Klasse sind Elternversammlungen einzuberufen.
Praktisch bedeutet das, dass in der 12. Jahrgangsstufe in der Regel noch Eltern-
versammlungen gebildet werden, in der 13. Jahrgangsstufe dagegen nicht mehr.
Um die Teilnahme der gewählten Eltern an den Beratungen zu sichern, soll für
jede gewählte Person eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter gewählt wer-
den (§ 78 Abs. 6 BbgSchulG)

10 1.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER MITWIRKUNG



Nur für euch
Wahlberechtigung: Jede Schülerin und jeder Schüler der Klasse sowie jedes
stimmberechtigte Mitglied der Konferenz der Schülerinnen und Schüler dürfen
wählen. Die Wahrnehmung dieses Rechtes setzt allerdings eure Anwesenheit am
Tag der Wahlen voraus. Ihr müsst eure Stimme selber abgeben, dürft also nie-
manden beauftragen, der für euch wählt. Eine Briefwahl ist unzulässig.

Wählbarkeit: „Wählbar sind alle Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe
4.“(§ 78 Abs. 1 BbgSchulG) Eine solch günstige Regelung existiert nicht in allen
Bundesländern. Durch sie wird eure Eigenverantwortung gefördert, ihr erlebt
Demokratie hautnah. Eine Schülerin oder ein Schüler kann auch bei persönlicher
Abwesenheit gewählt werden, wenn sie oder er vorher ihre bzw. seine Kandida-
tur erklärt hat.

b) Amtszeit (§ 78 Abs.3 BbgSchulG)
Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl und endet mit dem Amtsantritt
der Nachfolgerin oder des Nachfolgers. Sie endet spätestens mit dem Ablauf der
für die Einberufung der Gremien bestimmten Frist.

Sie endet außerdem:
� durch Niederlegung des Amtes,
� wenn eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt wird,
� wenn die Schülerin oder der Schüler die Schule wechselt oder die Schule ver-

lässt (damit können die Eltern auch keine Rechte mehr in dieser Schule aus-
üben),

� bei Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler mit Ablauf des Schuljahres,
in dem die Volljährigkeit erreicht wird.

Eine Wiederwahl ist möglich.

c) Abwahl (§ 78 Abs. 4 BbgSchulG)
Hat ein Gremium einer Person ein Wahlamt verliehen, so kann es dieses jederzeit
durch Abwahl wieder entziehen. Die Abwahl ermöglicht es einem Gremium, beson-
ders untätige Vertreterinnen oder Vertreter abzuwählen. Um eine Person abzuwäh-
len, muss mindestens die Hälfte der Mitglieder des Gremiums anwesend sein.

1.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER MITWIRKUNG 11



d) Nachwahl (§ 78 Abs. 5 BbgSchulG)
Wenn ein Gremium für ein Wahlamt keine Vertreterin oder keinen Vertreter
gewählt hat, kann es für dieses Amt innerhalb der Wahlperiode eine Nachwahl
durchführen. Gleiches gilt auch für die Nachwahl abgewählter Personen. Die
Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl. Sie endet mit dem Amtsantritt der
Nachfolgerin oder des Nachfolgers.

e) Durchführung der Wahl (§ 78 Abs. 7- 9 BbgSchulG)
Die Leitung der Wahl obliegt der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter. Sie oder er
kann in offener Abstimmung bestimmt werden. Wer sich für ein zu wählendes
Amt dieses Gremiums bewirbt, kann nicht Wahlleiterin oder Wahlleiter sein. Die
Wahlleiterin oder der Wahlleiter ist für die Führung des Wahlprotokolls verant-
wortlich. Wahlen sind geheim. Sie können offen erfolgen, wenn alle anwesenden
Wahlberechtigten einverstanden sind. Hier gilt nicht das Mehrheitsprinzip, son-
dern alle Anwesenden müssen für eine offene Wahl sein. Bei Wahlen wird in
getrennten Wahlgängen abgestimmt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf
sich vereinigt. Die Wahl mehrerer Personen zu gleichen Ämtern kann in einem
Wahlgang zusammengefasst werden, wenn alle Anwesenden einverstanden sind.

Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl. Sollte bei der Stichwahl wieder
Stimmengleichheit eintreten, entscheidet das von der Wahlleiterin oder dem
Wahlleiter zu ziehende Los.

12 1.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER MITWIRKUNG

Ein Beispiel nur für euch: Die Konferenz der Schülerinnen und Schüler wählt
zum Schuljahresbeginn ihren Schülersprecher. Dieser zieht zum Schulhalbjahr
um. Innerhalb weniger Tage wird ein neuer Schülersprecher nachgewählt. Des-
sen Amtszeit endet spätestens sechs Wochen nach Beginn des kommenden
Schuljahres, wenn die Nachfolgerin oder der Nachfolger gewählt wurde.

Ein Beispiel für Eltern: Die Mitglieder der Schulkonferenz können in einem
Wahlgang gewählt werden. Zum Beispiel erklären sich in der Elternkonferenz sie-
ben Eltern bereit zu kandidieren. Es können aber nur fünf Eltern gewählt werden.
Deshalb dürfen bei geheimer Abstimmung auf dem Stimmzettel nicht mehr als
fünf Bewerber angekreuzt werden. Andernfalls ist der Stimmzettel ungültig.



f) Wahlprotokoll (§ 78 Abs. 7 BbgSchulG)
Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter ist für das Wahlprotokoll verantwortlich.
Dieses sollte unmittelbar nach der Wahl angefertigt werden. Das Protokoll muss
folgende Informationen enthalten:
� Name des Gremiums (z.B. „Klasse 9/1 – Elternversammlung“ oder „Konferenz

der Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Ebert-Gesamtschule“),
� Ort und Zeit der Wahl (Beginn und Ende),
� die Namen der Wahlleiterin bzw. des Wahlleiters und der Personen, die im

Wahlausschuss mitgearbeitet haben,
� die Wahlvorschläge,
� die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen und der Stimmenthaltungen,
� die Zahl der auf die Bewerber entfallenen Stimmen,
� das Ergebnis einer eventuellen Stichwahl und Auslosung,
� die Unterschrift der Wahlleiterin oder des Wahlleiters und der Personen, die

im Wahlausschuss mitgearbeitet haben.

Viele Schulen haben sich Vordrucke für Wahlprotokolle erarbeitet, die in der
Schule einheitlich benutzt werden. Sollte dies für Ihre/ eure Schule nicht zutref-
fen, kann das Formblatt (Anlage 1) genutzt werden.

Die Wahlunterlagen sind bis zu den jeweiligen Neuwahlen in der Schule aufzube-
wahren.

g) Wahlprüfung (§ 79 BbgSchulG)
Jede und jeder Wahlberechtigte kann innerhalb einer Woche
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses unter Angabe der
Gründe schriftlich gegen die Gültigkeit einer Wahl Einspruch
erheben. Über die Einsprüche entscheiden nach Anhörung der
Wahlleiterin oder des Wahlleiters bei den schulischen Gremien
die Schulleitung innerhalb einer Woche nach Eingang des Ein-
spruches. Bei Verstößen gegen Rechtsvorschriften, die das
Wahlergebnis beeinflusst haben, ist die Wahl für ungültig zu
erklären und die Wahl zu wiederholen.
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h) Kosten und Räume (§ 80 BbgSchulG)
Der Schulträger stellt den Gremien für ihre Tätigkeit die notwendigen Räume und
Sachmittel zur Verfügung, Zu den Sachmitteln gehören z.B. Kopien für Einladun-
gen und Beratungsunterlagen.

14 1.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER MITWIRKUNG

Ein Beispiel für Eltern: Die Elternkonferenz hat aus den stimmberechtigten
Mitgliedern ihre Mitglieder für die Schulkonferenz gewählt. Es gab aber eine
Kandidatin aus dem Kreis der Elternschaft, die nicht Elternsprecherin ist und
sich trotzdem als Kandidatin um einen Platz in der Schulkonferenz beworben
hat. Die Elternkonferenz ignorierte diese Kandidatin, da sie meinte, die Mit-
glieder der Schulkonferenz nur aus den stimmberechtigten Mitgliedern der
Elternkonferenz wählen zu dürfen. Hier wurde gegen das Schulgesetz versto-
ßen, die Wahl ist somit ungültig und zu wiederholen. (§ 79 Abs. 1 u. 2 in Ver-
bindung mit § 82 Abs. 4 BbgSchulG)



Nachdem im Punkt 1.1. die rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt wurden,
sollen nun die Wahlen der Eltern- und Schülergremien besprochen werden. Als
Einleitung geben die folgenden Abbildungen einen Überblick.
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Wahl der Elternvertreter in der Schule
nach dem Barndenburgischen Schulgesetz

Sämtliche Gremien werden für einen Zeitraum von zwei Jahren gewählt.
Für jedes Mitglied ist ein/e Stellvertreter/in zu wählen.

Schulkonferenz
Mitglieder sind u.a. fünf Eltern,

bei einzügigen Schulen drei

ein Mitglied
Kreisrates der Eltern

zwei beratende
Mitglieder der

Konferenz der
Lehrkräfte

zwei beratende
Mitglieder für

jede
Fachkonferenz

zwei beratende
Mitglieder für die
Konferenz der
Schüler/innen

Schulelternsprecher/in
sowie bis zu drei

Stellvertreter/innen

Klassenkonferenz
beide Sprecher/innen sind

beratende Mitglieder

wählt aus dem Kreis der
Elternsprecher/innen

Elternkonferenz
Mitglieder sind alle Elternsprecher/innen
aller (=Elternsprecher/innen der Klasse)

Elternversammlung
Mitglieder sind alle Eltern

minderjähriger Schüler/innen der
Klasse oder Jahrgangsstufe
wählt zwei Sprecher/innen

(=Elternsprecher/innen der Klasse)

wählt aus dem
Kreis aller Eltern

wählt aus dem
Kreis aller Eltern

wählt aus dem
Kreis aller Eltern

1.2. Wahlen in der Schule
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Wahlen der Vertreter/innen der Schüler/innen in der Schule
nach dem Barndenburgischen Schulgesetz

Sämtliche Gremien werden für einen Zeitraum von zwei Jahren gewählt.
Für jedes Mitglied ist ein/e Stellvertreter/in zu wählen.

Schülersprecher/in der Schule
und bis zu drei Stellvertreter/innen

drei Vertrauens-
lehrer/innen

(werden aus dem Kreis
der Lehrkräfte der
Schule gewählt

Klassenkonferenz
beide Sprecher/innen als

beratende Mitglieder

Kreisrat der
Schüler/innen

ein Mitglied

� Konferenz der
Lehrkräfte

� Fachkonferenzen
� Elternkonferenz

je Konferenz zwei
beratende Mitglieder

Die Konferenz der Schüler/innen
wählt aus dem Kreis aller
Schüler/innen der Schule

Mitglieder für …

Konferenz der
Schüler/innen

Mitglieder sind alle
Klassensprecher/innen

der Schule

Klasse
� wählt zwei

Klassensprecher/innen
� darf mind. eine Klassenbera-

tungsstunde je Schulmonat
durchführen

Schülersprecher/inn ist
Klassensprecher/in! Schulkonferenz

Mitglieder sind u.a.
fünf Schüler/innen,

bei einzügigen Schulen
drei Schüler/innen



1.2.1.1.Wahl der Klassenelternsprecherinnen oder
Elternsprecher

a) Vorbereitung der Wahl
Die beiden Klassenelternsprecher und ihre Stellvertreter werden, wie im Punkt
1.1. beschrieben, in offener oder geheimer Abstimmung gewählt. Sicher wird sehr
häufig einer offenen Wahl durch die Eltern zugestimmt. Trotzdem sollten sich die
Elternsprecherinnen oder -sprecher bzw. die Klassenlehrkraft (insbesondere bei
neu gebildeten Klassen!) auf eine geheime Wahl vorbereiten. Es ist sehr unange-
nehm, wenn am Wahlabend die Zettel vorbereitet werden müssen und krampfhaft
nach einer Wahlurne gesucht wird. Damit die Wahl erfolgreich abläuft, sollte sie
gründlich vorbereitet werden. Dazu dient die folgende Checkliste.
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1.2.1. Wahlen in den Elterngremien

Checkliste zur Vorbereitung der Wahl in der Klasse

� Wahltermin gemeinsam mit der Klassenlehrerin oder dem Klas-
senlehrer festlegen. Die erste Elternversammlung muss späte-
stens vier Wochen nach Unterrichtsbeginn stattfinden. Dabei
beachten, dass in der Schule nicht alle Elternversammlungen an
einem Abend stattfinden, damit Eltern mit mehreren Kindern die
Teilnahme ermöglicht wird;

� eventuell Vorbesprechung mit möglichen Kandidaten, um bei der
Wahl „keine Überraschungen“ zu erleben, z. B. dass sich keine
Kandidaten finden oder diese falsche Vorstellungen über ihre Auf-
gaben haben;

� bei neu gebildeten Klassen ist es zweckmäßig, Namensschilder
der Eltern vorzubereiten;

� schriftliche Einladung an alle Eltern mit Angabe der Tagesord-
nung und Bitte mit Rückmeldung der Teilnahme, um die
Beschlussfähigkeit zu sichern;

� Stimmzettel und Wahlurne (es genügt ein leerer Karton) vorbereiten;
� Anwesenheitsliste vorbereiten (Anlage 3; Bsp. 3.1: Anwesen-

heitsliste).



Bei der Durchführung der Wahl ist es sinnvoll, wenn die Klassenlehrkraft die
Funktion der Wahlleiterin bzw. des Wahlleiters übernimmt, da diese oder dieser
für das Amt der Sprecherin oder des Sprechers nicht wählbar ist. Weiterhin sollte
ein Elternteil gewählt werden, welches das Wahlprotokoll anfertigt, da dies der
Wahlleiterin oder dem Wahlleiter nicht zuzumuten ist. Soll die Wahl geheim
erfolgen, sollte ein weiteres Elternteil bei der Durchführung der Wahl mitwirken,
insbesondere zur Auszählung der Stimmzettel. Auch hier gilt: Wer sich um ein
Amt bewirbt, kann nicht Mitglied des Wahlausschusses sein! Natürlich sind diese
Eltern aber stimmberechtigt. Die Eltern der Klasse schlagen die Kandidatinnen
und Kandidaten für die Wahl der Elternsprecherin oder des Elternsprechers und
der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters vor. Das ist häufig gar nicht so ein-
fach, insbesondere, wenn eine Klasse neu gebildet wird. Deshalb sollten sich alle
Eltern kurz vorstellen und sagen, ob sie bereit sind zu kandidieren. Namens-
schilder, die auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse anfertigen können,
sind sehr hilfreich, um sich die Namen der anderen Eltern einzuprägen. Die vor-
geschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten - natürlich können sich die Eltern
auch selbst vorschlagen - müssen vorher erklären, dass sie zur Wahl der Spreche-
rin oder des Sprechers bzw. zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter zur Verfü-
gung stehen. Nichts ist ärgerlicher als eine Erklärung der Kandidatinnen oder
Kandidaten nach der Wahl, dass sie diese nicht annehmen.

Alle Eltern sollten die Möglichkeit erhalten, die Bewerberinnen und Bewerber
nach den Gründen ihrer Kandidatur zu befragen. Sollte es nicht möglich sein,
zwei Sprecherinnen bzw. Sprecher und zwei stellvertretende Sprecherinnen oder
Sprecher zu wählen oder, noch bedauerlicher, keine Eltern zu finden, die diese
Funktionen übernehmen, so kann dies nicht erzwungen werden. Den Eltern
muss dann klar sein, dass die Klasse als Gremium ihre Rechte nicht wahrnehmen
kann und sie in der Klassen- und Elternkonferenz keine Vertreter hat. Natürlich
ist im Laufe des Schuljahres eine Nachwahl möglich, wenn sich später doch noch
Eltern finden, um für diese Funktionen zu kandidieren.

Beim ersten Elternabend im Schuljahr, an dem die Wahlen stattfinden, sollten
auch die Interessenten für die Mitwirkung in den schulischen und überschuli-
schen Mitwirkungsgremien erfasst werden, deren Mitglieder aus dem Kreis aller
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Eltern gewählt werden können. Es sollte also abgefragt werden, wer als ordent-
liches Mitglied für die Schulkonferenz und den Kreisrat der Eltern und wer als
beratendes Mitglied für die Konferenz der Schülerinnen und Schüler, die Konfe-
renz der Lehrkräfte, die Fachkonferenzen und die weiteren Teilkonferenzen kan-
didieren würde.

b) Durchführung der Wahl
Die Wahl zur Sprecherin oder zum Sprecher bzw. zu den Stellvertreterinnen oder
Stellvertretern kann in einem oder in getrennten Wahlgängen erfolgen. In
getrennten Wahlgängen zu wählen hat den Vorteil, dass unterlegene Bewerbe-
rinnen und Bewerber zur Wahl der Sprecherin oder des Sprechers Gelegenheit
haben, sich für das Amt der Stellvertreterin oder des Stellvertreters zu bewer-
ben. Werden beide Ämter in einem Wahlgang gewählt, hat man diese Möglich-
keit nicht, da man in einem Wahlgang nur für ein Amt kandidieren kann. Wie
bei der Vorbereitung der Wahl schon hingewiesen wurde, sollten sich die Verant-
wortlichen zur Durchführung der Wahl auch auf eine geheime Wahl einstellen, da
die Stimme eines Elternteils genügt, um eine geheime Wahl durchführen zu müs-
sen. Auf diesen Fall muss man vorbereitet sein. Die Stimmzettel sind einheitlich
zu gestalten. (Beispiel Anlage 2).

Die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten können von den Eltern selbst
eingetragen werden. Eventuell schreibt die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter
diese vorher an die Tafel. Die Stimmzettel werden nach erfolgter Wahl in einen
geschlossenen, leeren Behälter gesteckt. Danach wird der Wahlausschuss aktiv,
indem er den Behälter mit den ausgefüllten Stimmzetteln öffnet und auszählt.
Hierbei ist zu beachten, dass nach dem Schulgesetz für jede Schülerin oder
jeden Schüler zwei Stimmen abgegeben werden. Damit können Eltern, das heißt
„Vater“ und „Mutter“, auch unterschiedlich abstimmen. Um die Gesamtzahl der
Stimmen besser erfassen zu können, ist es zweckmäßig, die Anwesenheitsliste
nach Muster der Anlage 3.1 zu gestalten. Hierbei darf nach dem Gesetz kein
Elternteil mehr als vier Stimmen abgeben.

Der Wahlausschuss zählt:
� die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen,
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� die Gesamtzahl der gültigen Stimmen,
� die Gesamtzahl der ungültigen Stimmen,
� die Zahl der Stimmen, die für jede Kandidatin bzw. jeden Kandidaten abgege-

ben wurden,
� die Zahl der Enthaltungen.

Wer von den Kandidatinnen und Kandidaten die meisten gültigen Stimmen
erhält, ist gewählt. Sollte sich nur ein Kandidat zur Wahl stellen, so muss er
mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten. Stimmzettel sind
dann ungültig, wenn die Entscheidung nicht klar und deutlich zu sehen ist oder
wenn zu viele Kandidatinnen oder Kandidaten angekreuzt wurden.

Haben zwei Bewerber die gleiche Stimmenzahl erhalten, so findet eine Stich-
wahl statt. Besteht nach dieser Stichwahl wieder Stimmengleichheit, entschei-
det das Los der Wahlleiterin oder des Wahlleiters. Die Wahlleiterin oder der
Wahlleiter teilt das Ergebnis der Wahl mit und ist für die Anfertigung des Wahl-
protokolls verantwortlich (siehe unter 1.1.f und Anlage 1).

Zum Schluss dieses Abschnittes eine Checkliste zur Durchführung der Wahl in der
Klasse:
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Checkliste zur Durchführung der Wahlen in der Klasse

� Anwesenheitsliste herumgeben (Anlage 3);
� Beschlussfähigkeit feststellen;
� Wahlleiterin oder Wahlleiter wählen (es kann offen gewählt wer-

den); dabei beachten, dass die Wahlleiterin oder der Wahlleiter
nicht selbst kandidieren kann;

� Wahlleitung ist verantwortlich für Protokoll;
� abstimmen, ob geheime oder offene Wahl;
� Informationen über die Aufgaben von Klassenelternsprecherin

oder -sprecher geben (siehe unter Punkt 2.2.1.);
� Kandidaten vorschlagen;
� Vorstellung der Kandidaten, Anfragen an die Kandidaten;
� bei geheimer Wahl Stimmzettel erläutern;
� Anzahl der Stimmen: für jede Schülerin bzw. jeden Schüler wer-

den zwei Stimmen abgegeben. Eltern, die mehrere Kinder in der
Klasse haben, dürfen nicht mehr als vier Stimmen abgeben;

� Wahl in getrennten Wahlgängen, zuerst Sprecherin oder Sprecher,
dann Stellvertreterin oder Stellvertreter;

� Stimmenauszählung, bei geheimer Wahl; zwei Personen, die nicht
kandidieren, zur Auszählung der Stimmen;

� gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt;
� Stichwahl bei Stimmengleichheit, bei erneuter Stimmengleich-

heit entscheidet Los der Wahlleiterin oder des Wahlleiters;
� Erklärung zur Annahme der Wahl durch die Kandidaten;
� Wahlniederschrift anfertigen;
� Wahlunterlagen in der Schule aufheben.
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1.2.1.2.Wahlen in der Elternkonferenz

a) Vorbereitung der Wahl
Die Elternkonferenz ist das höchste beschlussfassende Gremium der Eltern in der
Schule. Sie setzt sich aus den Elternsprecherinnen und –sprechern aller Klassen
einer Schule zusammen. Je nach Größe (Zügigkeit) der Schule hat dieses Gre-
mium entsprechend viele Mitglieder.

Steht eine Wahl an, tritt die Elternkonferenz spätestens sechs Wochen nach
Schuljahresbeginn zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Dazu lädt die Schuleltern-
sprecherin oder der Schulelternsprecher in Abstimmung mit der Schulleitung ein.

Die Elternkonferenz organisiert auch die Wahlen für die Gremien, für die alle
Eltern der Schule kandidieren können. Das sind die Schulkonferenz und der
Kreisrat der Eltern. Aus dem Kreis aller Eltern werden auch die beratenden Mit-
glieder der Konferenz der Schülerinnen und Schüler, der Konferenz der Lehr-
kräfte, der Fachkonferenzen und der weiteren Teilkonferenzen gewählt. Dafür
sollten die Namen interessierter Eltern erfasst und diese dann zur Elternkonfe-
renz eingeladen werden (siehe Punkt 1.2.1.1.) Sie stellen sich dort als Kandida-
tinnen und Kandidaten vor. Die Mitglieder der Elternkonferenz können diese
Eltern dann in die Gremien wählen.

Die nachfolgende Checkliste soll die Vorbereitung der Wahl erleichtern, damit
möglichst nichts vergessen wird.

Checkliste zur Vorbereitung der Wahlen in der Elternkonferenz
� Wahltermin gemeinsam mit der Schulleitung unter Beachtung der Einberu-

fungsfrist von sechs Wochen nach Unterrichtsbeginn festlegen;
� schriftliche Einladung mit Angabe der Tagesordnung an alle Elternspreche-

rinnen und -sprecher der Klassen;
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Tipp: Zum Beispiel hat die Elternkonferenz einer fünfzügigen Oberschule, wenn
alle Elternsprecherinnen und -sprecher in den Klassen gewählt wurden, vierzig
Mitglieder. Darum ist es wichtig, einen geeigneten Raum in der Schule für die
Beratungen der Elternkonferenz auszuwählen.



� namentliche Liste der gewählten Sprecherinnen und Sprecher von der Schule
vorbereiten lassen;

� eventuell Vorbesprechung mit möglichen Kandidaten für die zu wählenden
Funktionen;

� Namensschilder vorbereiten beziehungsweise für neu gewählte Sprecher
ergänzen, besonders wichtig für große Schulen (Namensschilder sollten bes-
ser in der Schule verbleiben und zu jeder Beratung ausgegeben werden.);

� Anwesenheitsliste anfertigen (siehe Anlage 3.2: Beispiel Konferenz der
Schülerinnen und Schüler)

� Stimmzettel und Wahlurne vorbereiten.

b) Durchführung der Wahl
Für die Wahl der Wahlleiterin bzw. des Wahlleiters gilt das Gleiche wie in der
Elternversammlung schon besprochen. Es ist auch hier sinnvoll, neben der Wahl-
leiterin oder dem Wahlleiter zwei weitere Elternvertreterinnen bzw. -vertreter in
den Wahlausschuss zu wählen, die für kein Amt kandidieren. Die Wahlleiterin
oder der Wahlleiter ist für die Anfertigung des Wahlprotokolls verantwortlich
(Anlage 1). Zuerst sollte die Wahl des Wahlausschusses erfolgen. Dieser kann
offen gewählt werden.

Danach erläutert die Wahlleitung die Wahlmodalitäten. Es ist zweckmäßig, in
getrennten Wahlgängen zu wählen, um Kandidatinnen und Kandidaten, die
nicht zur Sprecherin bzw. zum Sprecher oder Mitglied gewählt wurden, eine
Chance zu geben, sich als Stellvertreterin oder Stellvertreter wählen zu lassen.
Bevor die Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen werden oder sich selbst
vorschlagen, sollten sich die Eltern kurz vorstellen und bekunden, ob sie Inter-
esse haben, für ein bestimmtes Amt zu kandidieren. Vor der Wahl müssen die
Kandidatinnen und Kandidaten darauf hingewiesen werden, dass Name, Vorname
und Anschrift in geeigneter Weise bekannt zu machen sind. Gegen die Veröffent-
lichung der Anschrift kann widersprochen werden (§8 Datenschutzverordnung
Schulwesen, GVBl II 402 vom 14.Mai 1997).
Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter muss einen Beschluss herbeiführen, ob
offen oder geheim gewählt wird. Danach wählt man am zweckmäßigsten die
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Schulelternsprecherin oder den Schulelternsprecher und bis zu drei Stellvertrete-
rinnen oder Stellvertreter.

Die Wahlleiterin/der Wahlleiter gibt bei geheimer Wahl die vorbereiteten Wahl-
zettel aus und erläutert diese. Die Elternvertreter können auf dem leeren Zettel
die Namen der Bewerberinnen oder Bewerber aufschreiben. Jeder hat nur eine
Stimme zu vergeben. Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl:
Wer die meisten Stimmen auf sich vereint, hat die Wahl für sich entschieden.
Danach erfolgt die Wahl der Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die dann in
einem Wahlgang gewählt werden können. In einem weiteren Wahlgang werden
zuerst die Mitglieder der Schulkonferenz gewählt und dann deren Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter. Dabei ist zu beachten, dass nach dem Schulgesetz die Mit-
glieder und Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der Schulkonferenz, des Kreis-
rates der Eltern und die beratenden Mitglieder aus dem Kreis aller Eltern der
Schule gewählt werden. (§ 82 Abs. 4 BbgSchulG). Außerdem sind ein Mitglied des
Kreisrates der Eltern und dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter zu wählen.

Damit die Forderung des Schulgesetzes – Wählbarkeit in bestimmte Konferenzen oder
auch in den Kreisrat der Eltern ohne selbst Elternsprecherin oder -sprecher der Klasse
zu sein – auch in der Praxis umgesetzt wird, ist den Eltern zweckmäßigerweise bei
den Wahlen in der Elternversammlung diese Möglichkeit zu erläutern. Falls Eltern
nicht als Sprecherin oder Sprecher bzw. Stellvertreterin oder Stellvertreter in der
Klasse kandidieren wollen, aber Interesse an der Mitarbeit in einer bestimmten Kon-
ferenz oder dem Kreisrat der Eltern haben, sollten ihre Namen erfasst werden (Wahl-
protokoll, s. 1.2.1.1a). Ihre Namen werden der Schulelternsprecherin bzw. dem Schul-
elternsprecher mitgeteilt. Diese benannten Eltern werden zur Elternkonferenz einge-
laden und können sich dort als Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Die Mit-
glieder der Elternkonferenz können diese Eltern dann in die Gremien wählen.

Nach jedem Wahlgang sind die Stimmen auszuzählen. Wichtig ist, dass je Wahl-
gang nur so viele Stimmen abgegeben werden dürfen, wie Kandidatinnen und
Kandidaten zu wählen sind. Ansonsten gilt das Gleiche wie bei der Wahl der
Elternsprecherinnen oder -sprecher der Klassen einschließlich der Anfertigung
des Wahlprotokolls.
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Da die Wahlen der Elternkonferenz viel Zeit in Anspruch nehmen, kann über die
beratenden Mitglieder in den Konferenzen in der nächsten Elternkonferenz ent-
schieden werden. Das gibt den Eltern Zeit, darüber nachzudenken, in welcher
Konferenz sie gern mitarbeiten würden.
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Checkliste Durchführung der Wahlen der Elternkonferenz

� Anwesenheitsliste herumgeben;
� Beschlussfähigkeit kontrollieren;
� Wahlleiterin oder Wahlleiter bzw. Wahlausschuss wählen (es kann

offen gewählt werden);
� Wahlleiterin oder Wahlleiter ist für das Protokoll verantwortlich;
� Wahl in getrennten Wahlgängen bzw. bei gleichen Ämtern in

einem Wahlgang;
� Wahl der Schulelternsprecherin oder des Schulelternsprechers

plus bis zu drei Stellvertreter;
� Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz plus Stellvertreter;
� Wahl des Mitglieds im Kreisrat der Eltern plus Stellvertreter;
� Wahl der beratenden Mitglieder der Konferenz der Schülerinnen

und Schüler, der Konferenz der Lehrkräfte, der Fachkonferenzen
und der weiteren Teilkonferenzen und deren stellvertretende Mit-
glieder

� Abstimmung über offene oder geheime Wahl; bei geheimer Wahl
vorbereitete Stimmzettel erläutern;

� Kandidatenvorschläge;
� Hinweis auf Veröffentlichung der Daten der Mitglieder von Mit-

wirkungsgremien
� Vorstellung der Kandidaten;
� Anfragen an die Kandidaten;
� Stimmenauszählung nach jedem Wahlgang und Bekanntgabe des

Wahlergebnisses durch den Wahlleiter;
� bei Stimmengleichheit Stichwahl, bei erneuter Stimmengleich-

heit entscheidet das Los der Wahlleiterin oder des Wahlleiters;
� Erklärung zur Annahme der Wahl durch die Gewählten;
� Wahlprotokoll anfertigen, Wahlunterlagen bis zur Neuwahl aufbe-

wahren, Stimmzettel bis zum Ablauf der Einspruchsfrist.



1.2.2.1.Wahl der Klassensprecherinnen und Klassensprecher

a) Allgemeines
Zu Beginn jeder Wahlperiode sowie in der 7. und 11. Jahrgangsstufe werden in
einer Klasse zwei Klassensprecherinnen oder Klassensprecher sowie deren Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter gewählt. Über deren Aufgaben könnt ihr euch
unter Punkt 2.3.1 informieren.

Da die frisch gewählten Klassensprecherinnen und Klassensprecher an der ersten
Konferenz der Schülerinnen und Schüler, welche spätestens sechs Wochen nach
Unterrichtsbeginn stattfindet, teilnehmen sollen, ist es ratsam, die Wahl frü-
hestmöglich zu veranstalten. Schließlich müssen sie sich auf ihre Aufgaben als
Mitglied der Schülerkonferenz vorbereiten. Schwierig ist es, wenn sich Klassen
neu zusammenfinden, wie es in den 7. und 11. Jahrgangsstufen oft der Fall ist.
Hier ist bei der Terminfestlegung zur Wahl des Klassensprechers ein Kompromiss
zwischen einem angemessenen Zeitraum des gegenseitigen Kennenlernens und
der ersten Sitzung der Konferenz der Schülerinnen und Schüler zu finden.

Gut ist es in jedem Fall, wenn ihr euch zeitig Gedanken macht, wer als Kandida-
tin oder Kandidat infrage kommen könnte. Vielleicht willst du sogar selber kan-
didieren!

b) Wahlberechtigung
Alle Schülerinnen und Schüler eurer Klasse dürfen ihre Klassensprecherinnen und
Klassensprecher wählen. Damit ihr wählen könnt (man sagt auch: die Stimme abge-
ben), müsst ihr am Tag der Wahl in der Schule sein. Ihr müsst eure Stimme selber
abgeben, dürft also niemanden beauftragen für euch zu wählen. Auch ist es nicht
erlaubt, den Namen des Wunschkandidaten auf einen Zettel zu schreiben und die-
sen jemandem mitzugeben, damit er ihn in die Wahlurne steckt (Briefwahl).

c) Wählbarkeit
Bist du in der 4., 5. oder 6. Jahrgangsstufe? Besuchst du eine Oberschule,
Gesamtschule oder das Gymnasium? Kannst du eine der Fragen mit „Ja“ beant-
worten, dann bist du – wenn du es möchtest – als Klassensprecherin oder als
Klassensprecher deiner Klasse wählbar.
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1.2.2. Wahlen in den Gremien der
Schülerinnen und Schüler



Was ist denn nun aber, wenn du am Tag der Wahlen gar nicht in der Schule, son-
dern z. B. beim Arzt bist? – Du kannst dich trotzdem wählen lassen! Der Termin
für die Wahl der Klassensprecher steht meist schon einige Tage vorher fest.
Wenn du also merkst, dass du an diesem Tag nicht da sein wirst, erzähl´ es dei-
ner Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer. Erwähne bei dieser Gelegenheit
auch gleich, dass du zum Amt der Klassensprecherin bzw. des Klassensprechers
oder auch zum Amt der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters kandidieren
möchtest. So kannst du auch bei persönlicher Abwesenheit gewählt werden. Rei-
che am besten deine Kandidatur schriftlich ein. Damit liegt bei deiner Wahl dein
Einverständnis vor, die gewählte Funktion auch anzunehmen.

d) Durchführung der Wahl
Zu Beginn der Wahl wird eine Wahlleiterin oder ein Wahlleiter bestimmt. Gut
eignet sich z. B. eure Klassenlehrerin oder euer Klassenlehrer. Ihr müsst aber
nicht eure Lehrerin oder euren Lehrer als Wahlleiterin oder Wahlleiter anneh-
men; auch jede Schülerin und jeder Schüler können Wahlleiterin oder Wahlleiter
sein, sofern sie oder er für kein Amt kandidiert. Die Wahlleiterin oder der Wahl-
leiter darf sich bei ihren Tätigkeiten (Stimmzettel austeilen, auszählen, eventu-
ell kopieren) von Mitschülern helfen lassen, die allerdings - ebenso wie die
Wahlleiterin oder der Wahlleiter selbst - nicht kandidieren dürfen.

Ist die Wahlleiterin oder der Wahlleiter - wenn nötig, mit Mehrheitsbeschluss -
gefunden, bittet sie bzw. er um Wahlvorschläge. Dabei dürft ihr sowohl Mitschü-
ler als auch euch selber vorschlagen. Wenn der Vorgeschlagene sein Einverständ-
nis zur Kandidatur gibt, erweist es sich als vorteilhaft und übersichtlich, den
Namen an die Tafel zu schreiben. Wenn sich keine oder zu wenig Kandidatinnen
und Kandidaten finden, kann das Amt nicht besetzt werden. Eine Verpflichtung
von Schülern zur Kandidatur ist nicht statthaft. Es wäre aber schade und eine
vertane Chance, am Schulleben nicht aktiv mitzuwirken und die Möglichkeiten
dafür nicht zu nutzen.

Stehen die Kandidatinnen und Kandidaten fest, dürft ihr sie über ihre Vorstel-
lungen befragen, z. B.: „Warum möchtest du unsere Klassensprecherin sein?“ ,
„Was willst du als Klassensprecher erreichen oder verändern?“
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Es wird in zwei Wahldurchgängen gewählt. Zuerst werden die Ämter der Klassen-
sprecher vergeben, dann die der Stellvertreter. Dies hat den Vorteil, dass sich
jemand, der für den Klassensprecherposten kandidierte, aber nicht gewählt
wurde, sich nun als Stellvertreterin bzw. Stellvertreter zur Wahl stellen kann. Die
Wahlen finden geheim statt. Eine Ausnahme wird dann gewährt, wenn sich alle
Schülerinnen und Schüler der Klasse für eine offene Wahl entscheiden. Bei offe-
ner Wahl wird durch Handzeichen entschieden. Für die geheime Wahl werden
Zettel ausgeteilt. Diese sind entweder leer (a) oder (b) schon mit den Namen der
Kandidatinnen und Kandidaten beschrieben. Hierzu ist es zweckmäßig, wenn die
Wahlleiterin oder der Wahlleiter auf einige Wahlzettel die Namen aller Kandida-
tinnen und Kandidaten schreibt und diese Zettel dann kopiert. Als Stimmzettel
könnt ihr auch die Kopiervorlagen in Anlage 2 verwenden.

Jede Schülerin und jeder Schüler eurer Klasse erhalten pro Wahldurchgang einen
Stimmzettel. Jeder schreibt nun die zwei Namen seiner persönlichen Wunsch-
kandidaten auf den leeren Stimmzettel und kreuzt diese an oder ihr braucht nur
noch zwei Kreuze an die „richtigen“ Stellen zu setzen. Apropos richtige Stelle:
Hast du aus Versehen falsch gekreuzt, ist das gar kein Problem, solange du den
Stimmzettel noch nicht abgegeben hast. Streiche das Kreuz sauber durch und
setze es an anderer Stelle. Eventuell musst du noch einen Namen hinzuschrei-
ben. Schließlich werden die Stimmzettel eingesammelt. Ein Schuhkarton eignet
sich übrigens super als Wahlurne. Dann zählt die Wahlleiterin oder der Wahllei-
ter die Stimmen aus und notiert
� die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen,
� die Gesamtzahl der gültigen Stimmen,
� die Gesamtzahl der ungültigen Stimmen (siehe unten),
� die Zahl der Enthaltungen (wenn kein Name angekreuzt wurde),
� die Zahl der Stimmen, die für jede Kandidatin und jeden Kandidaten abgege-

ben wurden.

Die Stimmzettel sind ungültig, wenn
� die Entscheidung nicht klar und deutlich zu sehen ist,
� mehr als zwei Kandidatinnen und Kandidaten angekreuzt wurden,
� sie Vorbehalte oder Beleidigungen enthalten.
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Die zwei Schüler, die im ersten Wahldurchgang die meisten der gültigen Stim-
men erhalten haben, sind Klassensprecher. Die zwei Schüler, die im zweiten
Wahldurchgang die meisten der gültigen Stimmen erhalten haben, besetzen das
Amt der Stellvertreter. Der Wahlleiter teilt schließlich das Ergebnis der Wahl der
Klasse mit.

e) Wahlprotokoll und -prüfung
Damit ist die Arbeit der Wahlleiterin bzw. des Wahlleiters jedoch noch nicht zu
Ende. Unmittelbar im Anschluss muss sie oder er nämlich ein Wahlprotokoll aus-
füllen und dies bei der Schulleitung zusammen mit den Stimmzetteln abgeben.
Viele Schulen besitzen fertige Wahlprotokolle, die ausgefüllt werden müssen.
Falls dies an eurer Schule nicht der Fall sein sollte, findet ihr in Anlage 1 ein
Formblatt. Dieses braucht nur noch ausgefüllt und abgegeben zu werden. Fertig!

Zur Wahlprüfung gilt das unter 1.1.1.g) Gesagte. Einspruchsberechtigt sind dem-
nach jede Schülerin und jeder Schüler eurer Klasse.

f) weitere Wahlämter
in Die Mitglieder der Schulkonferenz und des Kreisrates der Schülerinnen und
Schüler sowie die beratenden Mitglieder der Eltern-, Lehrer und Fachkonferenz
können aus dem Kreis aller Schülerinnen und Schüler der Schule gewählt wer-
den. Diese Wahlen finden allerdings nicht in den Klasse, sondern in der Konfe-
renz der Schülerinnen und Schüler statt (s. 1.2.2.2). Daher ist es zweckmäßig,
bei den Klassensprecherwahlen die Namen interessierter Schülerinnen und
Schüler zu erfassen und diese dann zur Schülerkonferenz einzuladen. Sie kön-
nen sich dort als Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Die Mitglieder der
Konferenz können diese Schülerinnen und Schüler dann in die Gremien wählen.
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1.2.2.2. Wahlen in der Konferenz der Schülerinnen und Schüler

Alle zwei Jahre wählt die Konferenz der Schülerinnen und Schüler (Schülerkon-
ferenz):
� a) eine Schülersprecherin oder einen Schülersprecher der Schule und bis zu

drei Stellvertreterinnen und Stellvertreter,
� b)die beratenden Mitglieder für die Eltern-, Lehrer-, Fach- und Teilkonferen-

zen einschließlich der Stellvertreterinnen bzw. der Stellvertreter,
� c) ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied für den Kreisschülerrat ,
� d) die Mitglieder der Schulkonferenz und deren Stellvertretung.

Nach Möglichkeit sollen die Ämter zu gleichen Teilen von Mädchen und Jungen
besetzt sein. Außerdem können noch bis zu drei Vertrauenslehrerinnen und -leh-
rer gewählt werden.

Für sämtliche Wahlen der Konferenz der Schülerinnen und Schüler ist eine Wahl-
leiterin oder ein Wahlleiter nötig. Die Leitung der jeweiligen Wahl setzt keine
Wahlberechtigung voraus. Es kann also z. B. auch ein stellvertretender Klassen-
sprecher die Wahlleitung übernehmen. Zu beachten ist nur, dass die Wahlleiterin
oder der Wahlleiter nicht für ein Amt kandidieren darf. Ist die Wahlleiterin oder
der Wahlleiter gefunden, bittet sie oder er um Kandidatenvorschläge. Ihr könnt
Schülerinnen und Schüler, die ihr für geeignet haltet, vorschlagen oder ihr kan-
didiert selber.

Etwas wichtiges zum Thema Datenschutz gilt es vor der Wahl noch zu beachten:
Vor der Wahl müssen die Kandidatinnen und Kandidaten darauf hingewiesen wer-
den, dass Name, Vorname und Anschrift bekannt gemacht werden. Das kann z.B.
auf der Homepage der Schule und auf dem Schwarzen Brett geschehen. Wichtig
zu wissen ist auch, dass gegen die Veröffentlichung der Anschrift widersprochen
werden kann (§ 8 Datenschutzverordnung Schulwesen, GVBl II 402 vom 14.Mai
1997). Bist du noch minderjährig, dann müssen deine Eltern der Veröffentli-
chung der Anschrift zustimmen.
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Die Wahlen sind geheim. Nur im Ausnahmefall, nämlich wenn alle Wahlberech-
tigten einverstanden sind, darf offen gewählt werden. In diesem Fall hat die
Wahlleiterin oder der Wahlleiter besonders darauf zu achten, dass die Summe der
Stimmen für die Kandidatinnen und Kandidaten plus der Enthaltungen mit der
Anzahl der wahlberechtigten Personen übereinstimmt. Sind die Wahlzettel aus-
geteilt, schreibt jeder auf seinen Wahlzettel den Namen seines Wunschkandida-
ten.

Eine andere Methode: Stehen die Kandidatinnen und Kandidaten fest, werden
ihre Namen auf einen Wahlzettel geschrieben und dieser wird vervielfältigt.
Nach dem Austeilen braucht die wahlberechtigte Schülerin oder der wahlberech-
tigte Schüler nur noch sein Kreuz zu setzen.

Auf jeden Fall werden die Zettel verdeckt eingesammelt (Schuhkarton) und vom
Wahlleiter bzw. der Wahlleiterin ausgezählt. Sie oder er darf sich dabei von
anderen Schülerinnen und Schülern helfen lassen, die allerdings ebenfalls nicht
selber kandidieren.

Das Ergebnis der Wahl wird in Form eines Wahlprotokolls festgehalten und dann
der Konferenz der Schülerinnen und Schüler verkündet. Die Wahlleiterin oder der
Wahlleiter fragt den Gewählten, ob er die Wahl annimmt. Mit dem „Ja“ tritt die-
ser das Amt an.
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Tipp: Oft ist nicht jede Anwesende oder jeder Anwesende wahlberechtigt.
Dann erweist es sich als vorteilhaft, die Anzahl der anwesenden wahlberech-
tigten Schülerinnen und Schüler herauszufinden. Dazu holt sich die Wahlleite-
rin bzw. der Wahlleiter von der Schulleitung eine Liste, auf der die Namen aller
Klassensprecherinnen und –sprecher der Schule sowie deren Stellvertreter auf-
gelistet sind. Mit Hilfe dieser Liste ( auch Wählerverzeichnis genannt) werden
die jeweiligen Wahlzettel ausgeteilt. So ist sichergestellt, dass wirklich nur die
Wahlberechtigten wählen. Musterwahlzettel findet ihr in Anlage 2.



a) Die Wahl der Schülersprecherin bzw. des Schülersprechers der Schule
„Die Konferenz der Schülerinnen und Schüler wählt aus der Mitte ihrer stimmbe-
rechtigten Mitglieder eine Schülersprecherin oder einen Schülersprecher der
Schule und bis zu drei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.“ (§ 84 Abs. 4
BbgSchulG)

Zu den Aufgaben der Schülersprecherin oder des Schülersprechers der Schule und
deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter siehe unter 2.3.2.

Bei der Wahl der Schulsprecherin oder des Schulsprechers ist derjenige gewählt,
der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Die Stellvertreterpositionen nehmen
die drei Schülerinnen oder Schüler ein, die bei der Wahl der Stellvertretung die
drei größten Stimmenanteile auf sich vereinigen konnten.

b) Die Wahl der Mitglieder für die Eltern-, Lehrer-, Fach- und Teilkonferenzen
Die Konferenz der Schülerinnen und Schüler hat das Recht, je zwei Vertreterin-
nen oder Vertreter als beratende Mitglieder in verschiedene Konferenzen zu ent-
senden. Die beratenden Mitglieder können aus dem Kreis aller Schülerinnen und
Schüler eurer Schule gewählt werden. Das muss also keine Klassensprecherin
oder kein Klassensprecher sein. Über die Aufgaben der gewählten Vertreter in
den einzelnen Konferenzen könnt ihr euch unter 2.4. „Aufgaben der beratenden
Mitglieder“ u.a. informieren.

c) Die Wahl zum Kreisrat der Schülerinnen und Schüler
Aufgaben des Kreisrates der Schülerinnen und Schüler (Kreisschülerrat):
Der Kreisrat der Schülerinnen und Schüler dient zunächst einmal der Wahrneh-
mung der Interessen der Schülerinnen und Schüler in schulischen Angelegenhei-
ten im Kreis oder in der kreisfreien Stadt. Der Kreisrat der Schülerinnen und
Schüler berät mindestens zweimal im Jahr (§ 136 Abs. 4 BbgSchulG).
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Kurz & Bündig: Aus der Mitte ihrer stimmberechtigten Mitglieder bedeutet,
dass nur Klassensprecherinnen und -sprecher zum Amt des Schulsprechers kan-
didieren dürfen. Ein Schulsprecher ist also immer auch Klassensprecher!



Das Mitglied des Kreisrates:
„Die Konferenz der Schülerinnen und Schüler wählt aus dem Kreis der Schülerin-
nen und Schüler der Schule ein Mitglied des Kreisrates der Schülerinnen und
Schüler.“ (§ 84 Abs. 4 BbgSchulG)Im Gegensatz zur Wahl des Schulsprechers
(1.2.2.2a) dürfen also jede Schülerin und jeder Schüler der Schule für einen
Platz im Kreisrat der Schülerinnen und Schüler kandidieren. Deshalb ist es
besonders wichtig, dass auf der Einladung zur ersten Schülerkonferenz unter
dem Tagesordnungspunkt Wahlen darauf hingewiesen wird. Euer Mitglied spricht
im Kreisrat der Schülerinnen und Schüler auch über eure Schule. Sie oder er
berichtet euch regelmäßig von der dortigen Arbeit.

d) Die Wahl der Mitglieder für die Schulkonferenz
Der Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz ist in dieser Broschüre ein ganzer
Abschnitt gewidmet. Unter 1.2.3 Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz könnt
ihr euch ausführlich über dieses Thema informieren.

e) Die Wahl der Vertrauenslehrerinnen oder -lehrer
Die Konferenz der Schülerinnen und Schüler kann bis zu drei Lehrkräfte als Ver-
trauenslehrerin oder -lehrer wählen. Ihre Amtszeit beträgt ein Jahr. In diesem
Zeitraum dürfen sie an den Sitzungen der Konferenz der Schülerinnen und Schü-
ler beratend teilnehmen. Sie werden nicht von den Wahlregelungen des § 78
Abs. 2 BbgSchulG erfasst. Die Wahl der Vertrauenslehrkräfte erfolgt nämlich
nicht „zu den Mitwirkungsgremien“.
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1.2.3. Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz

a) Allgemeines
Die Schulkonferenz ist ein Gremium, in dem Schülerinnen und Schüler, Eltern
sowie Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam und gleichberechtigt beraten und ent-
scheiden. Die Schulkonferenz berät in allen wichtigen Angelegenheiten, die die
Schule betreffen. Sie vermittelt in Streitfällen. Die Drittelparität erlaubt, dass
die drei großen Personengruppen der Schule (Eltern, Lehrer, Schüler) in der
Schulkonferenz vertreten sind und ihre Meinungen gleichberechtigt einbringen
können. Diese Drittelparität und die Tatsache, dass „mit Mehrheit“ beschlossen
werden muss, stellen eine Zusammenarbeit der Gruppen untereinander sicher:
Niemand kann im Alleingang etwas durchsetzen! Trotzdem kommt es wegen
unterschiedlicher Auffassungen der Mitglieder oft zu scheinbar unlösbaren Kon-
flikten. Eine Einigung zum Wohl der Schule sollte Ziel aller Schulkonferenzmit-
glieder sein. Die Wege zum Ziel unterscheiden sich häufig stark voneinander. Bei
solchen Meinungsverschiedenheiten Kompromisse auszuhandeln, ist äußerst
spannend, aber auch nicht immer einfach.

Die Mitglieder sollten sich bewusst sein, dass sie sich für ihre Schule einsetzen.
Das kostet unter Umständen viel Zeit und die geht von der Freizeit ab. Damit ist
nicht nur die Zeit für die Sitzungen gemeint, sondern auch die Zeit, die benötigt
wird, um sich über aktuelle schulische Probleme zu informieren und Hinter-
grundwissen zu erhalten. Erfahrungen in der Schüler- oder Elternvertretung sind
wertvolle Hilfen, jedoch kein Muss für eine Kandidatur.
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Kurz & Bündig: Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Beratungs- und Ent-
scheidungsgremium der Schule. Hier werden die wichtigen Angelegenheiten
der Schule entschieden. Daher ist es wichtig, dass durch die Elternkonferenz
und die Konferenz der Schülerinnen und Schüler aktive und interessierte Mit-
glieder in die Schulkonferenz gewählt werden.

Ein Tipp nur für euch: In der Schulkonferenz wird über viele Änderungen bei
der Ausgestaltung des Schullebens entschieden. Starkes Engagement eurer-
seits bringt euch neben Erfahrung und erheblichem Hintergrundwissen auch
eine schülerfreundliche Schule.



b) Zusammensetzung
Grundsätzlich sind Lehrer, Eltern und Schüler zu gleichen Teilen in der Schulkon-
ferenz vertreten.

Mitglieder der Schulkonferenz sind:
� die Schulleiterin oder der Schulleiter,
� vier Vertreterinnen oder Vertreter der Konferenz der Lehrkräfte,
� fünf Vertreterinnen oder Vertreter der Konferenz der Schülerinnen und Schüler,
� fünf Vertreterinnen oder Vertreter der Elternkonferenz.
Somit ergibt sich eine Gesamtzahl von 15 Mitgliedern.

Zusammensetzung an „kleinen“ Schulen:
Eine Ausnahme bilden Schulen, die nicht in jeder Jahrgangsstufe mindestens
zwei Klassen aufweisen. An diesen Schulen verkleinert sich die Zahl der Schul-
konferenzmitglieder auf:
� die Schulleiterin oder den Schulleiter,
� zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Konferenz der Lehrkräfte,
� drei Vertreterinnen oder Vertreter der Konferenz der Schülerinnen und Schüler,
� drei Vertreterinnen oder Vertreter der Elternkonferenz.
An „kleinen“ Schulen sind somit neun Mitglieder in der Schulkonferenz.

Ein Oberstufenzentrum vereinigt meist mehrere Bildungsangebote in einer Schule.
Die Verweildauer der Schülerinnen und Schüler an der Schule beträgt maximal drei
Jahre. Die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die oft die Mehrheit der Schüle-
rinnen und Schüler ausmachen, sind nur an zwei Tagen bzw. im Turnus ca. alle drei
Wochen in der Schule. Diese Schulstruktur hat Auswirkungen auf die Bereitschaft
der Schülerinnen und Schüler, sich in schulischen Angelegenheiten zu engagieren.
Eine Mitwirkung von Vertreterinnen und Vertretern der Schülerschaft findet den-
noch an fast allen Oberstufenzentren des Landes, jedenfalls in der Schulkonferenz,
statt. Diese ist – abweichend von der Zusammensetzung an den sonstigen Schulen
-paritätisch besetzt mit stimmberechtigten Lehrkräften der verschiedenen Abtei-
lungen, der Schulleiterin oder dem Schulleiter sowie den Schülerinnen und Schü-
lern jeder Abteilung. Die Eltern nehmen mit ihren gewählten Vertreterinnen und
Vertreten beratend an der Schulkonferenz teil Die sonstigen Formen der Mitwirkung
in den Oberstufenzentren entsprechen etwa denen einer weiterführenden Schule.
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1.2.4. Wahlen in der Schulkonferenz

„Die Schulkonferenz wählt aus der Mitte ihrer stimmberechtigten Mitglieder
einen Vorstand. Ihm gehören eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender und bis zu
zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter an.“
(§ 90 Abs. 6 BbgSchulG)

Jedes Mitglied der Schulkonferenz – egal ob Schüler-, Eltern-, Lehrervertreter
oder Schulleiter – kann also zur oder zum Vorsitzenden, zur Stellvertreterin oder
zum Stellvertreter gewählt werden. Es empfiehlt sich, den Vorstand mit Vertre-
tern aller Gruppen zu besetzen, um die Interessen der Gremien besser zu erfas-
sen. Zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden der Schulkonferenz sollte gewählt
werden, wer sich stark für die Interessen der Schule einsetzt und zwischen den
Gremien Kompromisse herstellen kann.
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2. Aufgaben und Arbeitsweise der Gremien

2.1. Rechtliche Grundlagen im Schulgesetz

a) Grundsätze der Arbeit
Die Gremien vertreten die Interessen ihrer jeweiligen Gruppe.
Sie regeln ihre Angelegenheiten in eigener Verantwortung im
Rahmen der Rechtsvorschriften (§ 75BbgSchulG).

Um Mitwirkungsrechte ausüben zu können, müssen sie bekannt
sein. Die Informationen dazu sollen die Schulen, Schulbehörden
und Schulträger geben. Mit der Schulgesetznovelle vom Januar 2007 wurde die
Schule ausdrücklich verpflichtet, Eltern, Schülerinnen und Schüler über ihre Mit-
wirkungsmöglichkeiten in der Schule und in überschulischen Gremien zu infor-
mieren (§ 46 BbgSchulG). Informationen erhält man von der Klassenlehrkraft,
von der Schulleitung, von den Schulräten in den staatlichen Schulämtern und
auch im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, wo es eine Gremienge-
schäftsstelle gibt. Kontaktdaten befinden sich am Ende dieses Ratgebers.

Für die Arbeit der Elternversammlung sind insbesondere die Informationen der
Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers und der Fachlehrkräfte wichtig. Die
Schulkonferenz benötigt vor allem die Informationen der Schulleitung, des
staatlichen Schulamtes oder des Schulträgers für eine qualifizierte Arbeit.

Auf Wunsch der Elternkonferenz oder der Konferenz der Schülerinnen und Schüler
soll ein Mitglied der Schulleitung an den jeweiligen Beratungen teilnehmen. Mit-
glieder der Schulleitung können ohnehin an den Beratungen aller schulischen Gre-
mien teilnehmen ( § 75 Abs. 4 BbgSchulG). Gleichzeitig muss sichergestellt sein,
dass die Gremien zu bestimmten Tagesordnungspunkten allein beraten können.
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Ein Beispiel für Eltern: Eine Elternversammlung darf ohne Beisein der Klas-
senlehrkraft beraten. Jedoch sollte wegen der besseren Transparenz und auch
im Sinne eines guten Informationsflusses die Klassenlehrerin oder der Klassen-
lehrer an den Beratungen der Gremien teilnehmen. Zu Tagesordnungspunkten,
die sie betreffen, sind der Schulträger (z. B. bauliche Maßnahmen, Schulwege
u.a.) und die Schulbehörde (z. B. Unterrichtsversorgung in der Schule u.a.)
einzuladen (§ 75 Abs. 4 BbgSchulG). Beispiel in Anlage 5.



Die Mitglieder der Gremien sind gemäß § 75 Abs. 6 BbgSchulG an Aufträge und
Weisungen nicht gebunden, sondern sie entscheiden nach ihrer selbst gebilde-
ten Meinung. Um gemeinsame Interessen besser durchsetzen zu können, sollte
das Mitglied die Meinung seines Gremiums vertreten. Es wurde schließlich von
den anderen Mitgliedern nicht gewählt, um seine Einzelinteressen zu verfolgen.

Die Mitwirkung der Gremien umfasst nach § 75 Abs. 3 BbgSchulG Beteiligungs-
und Entscheidungsrechte. Besonders bedeutsam sind die Entscheidungsrechte
der Schulkonferenz. Die Gremien in der Schule sollen sich gegenseitig über ihre
Tätigkeit informieren, d. h. zum Beispiel, dass Eltern, Schülerinnen und Schüler
der Klassen ausreichend über die Beschlüsse der Schul- und Elternkonferenz bzw.
der Konferenz der Schülerinnen und Schüler informiert sein sollten. Andererseits
ist es ebenso wichtig, dass die Informationen aus den Klassen in die Konferen-
zen gelangen. Persönliche Angelegenheiten, die aus der Gremienarbeit bekannt
werden, müssen gemäß § 75 Abs. 8 BbgSchulG vertraulich bleiben.

Wer diese Kenntnisse unbefugt preisgibt, kann vom Gremium, dem er angehört,
mit der Mehrheit der Stimmen von zwei Dritteln der Mitglieder von der weiteren
Tätigkeit ausgeschlossen werden.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die vom Gesetzgeber festgelegte Bera-
tungshäufigkeit für die einzelnen Gremien. Natürlich ist es den Gremien überlas-
sen, öfter zu tagen.
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Beispielsweise beschäftigt sich eine Klassenkonferenz mit Erziehungsproble-
men einzelner Schülerinnen und Schüler. Hier ist von allen Beteiligten – auch
von den beratenden Mitgliedern – Verschwiegenheit in der Öffentlichkeit zu
wahren. Hierüber sollte die oder der Vorsitzende der Klassenkonferenz sämtli-
che Mitglieder belehren und sich dies durch die Unterschrift auch der beraten-
den Mitglieder bestätigen lassen.



Anzahl der im Schulgesetz festgelegten Beratungen im Schuljahr

Erfahrungsgemäß berät die Konferenz der Lehrkräfte einmal im Monat, die Klas-
senkonferenzen beraten mindestens zweimal im Jahr als so genannte Zensuren-
oder Zeugniskonferenzen bzw. wenn ein bestimmter Anlass besteht. Die Schul-
konferenz tagt in der Regel alle zwei Monate.
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Gremium
Anzahl der Beratungen
im Schuljahr

Rechtl. Regelung im
BbgSchulG

Elternversammlung mindestens 3 § 81 Abs. 5

Elternkonferenz mindestens 3 § 82 Abs. 5

„Klassenberatungsstunde“
mindestens 1 Stunde je
Schulmonat

§ 83 Abs. 2

Treffen aller Klassenspre-
cher in der Primarstufe

mindestens 2 § 83 Abs. 3

Konferenz der Schülerin-
nen und Schüler

mindestens 3 § 84 Abs. 5

Klassen- und Jahrgangs-
stufenkonferenz

bei Bedarf §§ 88, 89

Konferenz der Lehrkräfte in der Regel 6 § 85 Abs. 1

Fachkonferenz mindestens 2 § 87 Abs. 2

Schulkonferenz bei Bedarf



b) Geschäftsordnung
Die Beratungen der Gremien sind in der Regel nicht
öffentlich (§ 76 Abs. 1 BbgSchulG). Trotzdem kön-
nen Gäste und Sachverständige an den Beratungen
teilnehmen, wenn das Gremium dem mehrheitlich
zustimmt. Die Gremien beraten zu Tagesordnungs-
punkten, die sie in der Regel selbst betreffen. Der
Ausschluss der Öffentlichkeit dient einer offenen
und freimütigen Aussprache. Die Schulkonferenz
tagt dagegen, bis auf wenige Ausnahmen, schulöf-
fentlich. Das dient der Transparenz der Arbeit dieses für die Schule wichtigsten
Gremiums. Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte sollten viel mehr
von ihrem Recht Gebrauch machen, als Gäste an der Schulkonferenz teilzuneh-
men. Dazu ist es ratsam, die Einladung in der Schule öffentlich auszuhängen.
Gäste und Sachverständige können zu einzelnen Punkten Rederecht erhalten.

Die Gremien beraten nach § 76 Abs. 2 BbgSchulG auf Einladung der Sprecherin
oder des Sprechers bzw. der oder des Vorsitzenden. Neu gebildete schulische
Gremien werden von der Schulleitung (z. B. Eltern-/Schülerkonferenz) oder der
Klassenlehrkraft (z. B. Elternversammlung) eingeladen.

Falls Vorsitzende oder Sprecher inaktiv sind, kann das Gremium einberufen wer-
den, wenn ein Fünftel der Mitglieder unter Angabe des Beratungsgegenstandes
dies fordern.

Die Schulleitung kann die schulischen Gremien unter Angabe der Tagesordnung
einladen oder z. B. von der Elternkonferenz oder der Konferenz der Schülerinnen
und Schüler unter Beachtung einer angemessenen Frist eine bestimmte Stel-
lungnahme fordern (z. B. Stellungnahme zur Haus-/Pausenordnung).

Das BbgSchulG legt in § 76 Abs. 4 fest, dass über die Beratungen Protokolle zu
führen sind. Das müssen keine Wortprotokolle sein. Ob jedes Mitglied ein Proto-
koll erhält oder nur ein Protokoll angefertigt wird, welches von den Mitgliedern
auf Wunsch eingesehen werden kann, muss jedes Gremium für sich festlegen.
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Jedes Gremium kann, wenn es dies für erforderlich hält, sich eine Geschäftsord-
nung geben. Als Grundlagen dienen die Regelungen im Schulgesetz. Ein Beispiel
für eine Geschäftsordnung findet sich als Anlage 7 in dieser Broschüre.

c) Abstimmungen und Beschlüsse
Stimmberechtigt sind nach § 77 Abs. 1 BbgSchulG alle Mitglieder des jeweiligen
Gremiums. Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter sind nur dann stimmbe-
rechtigt, wenn das ordentliche Mitglied nicht anwesend oder befangen ist. Bera-
tende Mitglieder haben Rederecht, aber kein Stimmrecht (z. B. Eltern und Schü-
ler in Fach- oder Klassenkonferenzen).

Die Beschlüsse werden mit Mehrheit gefasst (§ 77 Abs. 2 BbgSchulG). Dabei ist
die Mehrheit die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist
ein Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.
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Was muss in einem Protokoll enthalten sein?

� Bezeichnung der Veranstaltung;
� Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfä-

higkeit, nur bei Beschlussfähigkeit können Entscheidungen
getroffen werden;

� Protokollkontrolle;
� Ort, Beginn und Ende der Veranstaltung;
� Anwesenheit, Anwesenheitsliste beifügen;
� wesentliche Gesichtspunkte der Beratung zu den einzelnen

Tagesordnungspunkten;
� Anträge und Beschlüsse im Wortlaut ins Protokoll aufnehmen;
� Stimmenverhältnis bei Abstimmungen;
� ausdrücklich zur Niederschrift abgegebene Erklärungen;
� Unterschriften (Protokollant und Versammlungsleiter).

Ein Beispiel für Eltern: Die Elternkonferenz will einen Beschluss zur Hausord-
nung der Schule fassen. 42 stimmberechtigte Mitglieder von 50 Mitgliedern
sind anwesend, 23 stimmberechtigte Mitglieder befürworten den Beschluss.
Damit ist dieser angenommen.



Die Gremien sind nach § 77 Abs. 3 BbgSchulG beschlussfähig, wenn eine
bestimmte Zahl ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die nachfol-
gende Tabelle gibt dazu einen Überblick.

Beschlussfähigkeit der Gremien der Eltern und der Schülerinnen und Schüler in
der Schule:

Die Beschlussfähigkeit richtet sich nach den tatsächlich bestellten stimmbe-
rechtigten Mitgliedern des Gremiums, in den Elternversammlungen nach der Zahl
der möglichen Stimmen (zwei Stimmen je Schülerin oder Schüler). Sollte ein
Gremium nicht beschlussfähig sein, muss zur gleichen Tagesordnung erneut ein-
geladen werden mit dem Hinweis, diese Tagesordnungspunkte zu behandeln und
zu beschließen, auch wenn die Beschlussfähigkeit nicht vorhanden ist. Es müs-
sen dann mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sein.
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Gremium Anwesenheit

Elternversammlung
mehr als ein Drittel aller möglichen
„Stimmen“ (siehe S. 15, § 77 (3) sowie
§ 81 (4))

Elternkonferenz
mehr als ein Drittel der stimmberech-
tigten Mitglieder

Klassen- oder Jahrgangskonferenz
mehr als ein Drittel der stimmberech-
tigten Mitglieder

Konferenz der Schülerinnen und Schü-
ler

mehr als ein Drittel der stimmberech-
tigten Mitglieder

Schulkonferenz
die Hälfte der stimmberechtigten Mit-
glieder

Nur für euch: Achtung! Wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten
Mitglieder der Schulkonferenz anwesend ist, ist sie beschlussfähig, auch wenn
zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler gar nicht vertreten sind. Ihr
müsst also dafür sorgen, dass ihr zu dem Termin jeder Schulkonferenzsitzung
anwesend seid.



2.2. Aufgaben der gewählten Elternvertreter

2.2.1. Klassenelternsprecherinnen oder -sprecher

Die Elternversammlung dient der Information und dem Meinungsaustausch über
schulische Angelegenheiten, insbesondere der Bildungs- und Erziehungsarbeit.
Zu den Aufgaben der Klassenelternsprecherinnen oder Klassenelternsprecher
gehört es,

� die Interessen der Eltern der Klasse gegenüber der
Klassenlehrkraft und den Fachlehrkräften zu vertreten,

� an den Beratungen der Eltern- und der Klassenkonfe-
renz teilzunehmen und aktiv mitzuarbeiten,

� die Elternversammlung vorzubereiten und durchzuführen,
� sich in den Mitwirkungsrechten auszukennen oder bereit zu sein, sich das

notwendige Wissen anzueignen (siehe Punkt 3. „Fortbildung ...“).

Themen für den Elternabend sind alle Fragen, die die Mehrzahl der Eltern bewe-
gen, z. B. aktuelle Probleme in der Klasse, das Lernklima, Umgang mit Hausauf-
gaben, Unterrichtsausfall, Lehrkräftewechsel, Projekttage, Klassenfahrten usw..
Deshalb sollten Eltern und Elternsprecher der Klasse vertrauensvoll zusammen-
arbeiten. Die Elternsprecherinnen und -sprecher - - laden die Eltern im Beneh-
men mit der Klassenlehrkraft zur Elternversammlung ein. Es muss hier kein Ein-
vernehmen nach dem Schulgesetz mit der Klassenlehrkraft hergestellt werden.
Im Sinne des Miteinander von Eltern und Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer soll-
ten aber „gemeinsame Absprachen“ zur Vorbereitung und zum Inhalt getroffen
werden. Die Elternsprecher können sich die Arbeit mit den Stellvertretern teilen.

Es passiert, dass Elternsprecherinnen oder –sprecher nach ihrer Wahl inaktiv
sind. Hier hat die Klassenlehrkraft nur die Möglichkeit, durch Einberufung einer
Elternversammlung die notwendigen Informationen den Eltern zu übermitteln.
Die Elternsprecher sollten selbstbewusst und aktiv die Elternversammlungen
organisieren und nicht den bequemen Weg gehen, dass sich darum schon die
Klassenlehrkraft kümmern würde. Um „Anfängern“ die Arbeit zu erleichtern und
den „Erfahrenen“ eine Hilfestellung zu geben, erhalten Sie hier einige Hinweise
zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Elternversammlung:
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Checkliste zur Vorbereitung der Elternversammlung

� Einladung erfolgt durch die Elternsprecher in Absprache mit der
Klassenlehrkraft, gemeinsam Ort und Zeit überlegen;

� (vorläufige) Tagesordnung festlegen, dabei Tagesordnung nicht
zu voll stopfen, sonst werden die Themen nicht ordentlich behan-
delt (Versammlung nicht länger als zwei Stunden planen);

� auf ein Hauptthema beschränken;
� Anwesenheitsliste vorbereiten, dazu braucht die Sprecherin oder

der Sprecher die Namen aller Eltern der Klasse, z. B. Telefonnum-
mern nur, wenn jedes Elternteil einverstanden ist (Weitergabe an
Dritte ist nicht erlaubt);

� Einladung schreiben und Vervielfältigung durch die Klassenlehr-
kraft in der Schule (Anlage 4);

� rechtzeitige Übermittlung über die Kinder an die Eltern (10 bis
14 Tage vorher);

� am Elternabend Raum vorbereiten, Sitzordnung besser „U“-,
Rechteck- oder kreisförmig, Sitzordnung wie „in der Schule“ eig-
net sich nicht; Tische sind wichtig fürs Mitschreiben

Checkliste zur Durchführung der Elternversammlung

� Festlegen, wer von den Elternsprecherinnen und Elternsprechern
die Versammlung leitet und wer das Protokoll führt;

� Anwesenheitsliste herumgeben, Kontrolle der Beschlussfähigkeit;
� Eltern und eventuell Gäste begrüßen;
� über Tagesordnung abstimmen lassen;
� letztes Protokoll bestätigen lassen, falls allen Eltern ein Protokoll

zugeschickt wurde;
� sachlich beim Thema bleiben;
� bei Meinungsäußerungen auf kurze Beiträge achten;
� Zusammenfassung der Ergebnisse und eventuelle Beschlüsse for-

mulieren (siehe Anlage 6);
� Festlegung der nächsten Zusammenkunft, möglichst schon mit

der Benennung des thematischen Schwerpunktes



2.2.2. Schulelternsprecherin oder Schulelternsprecher

Alle Elternsprecherinnen und Elternsprecher der Klassen oder Jahrgangsstufen
bilden die Elternkonferenz. Es ist sinnvoll, stets auch die Stellvertreterinnen
und Stellvertreter einzuladen, da diese bei einer Teilnahme Informationen aus
erster Hand erhalten. Die Schulelternsprecherin bzw. der Schulelternsprecher hat
aber darauf zu achten, dass Stellvertreter nur abstimmen dürfen, wenn das
stimmberechtigte Mitglied nicht anwesend ist oder nicht abstimmen darf, zum
Beispiel weil es vom Beratungsgegenstand betroffen ist.

Die Elternkonferenz vertritt die schulischen Interessen aller Eltern in der Schule. Zu
den Aufgaben der Schulelternsprecherin bzw. des Schulelternsprechers gehört es,

� die Interessen aller Eltern der Schule gegenüber der Schulleitung und den
Lehrkräften zu vertreten,

� bei den Beratungen der Schulkonferenz nach Möglichkeit anwesend zu sein,
auch wenn sie oderer nicht Mitglied ist,

� nach Möglichkeit auch an Beratungen der Konferenz der Lehrkräfte und
wichtigen Beratungen des Bildungsausschusses bzw. der Gemeindevertretun-
gen, die die Schule betreffen, teilzunehmen,

� gefasste Beschlüsse der Elternkonferenz, die die Schulkonferenz betreffen,
weiterzuleiten,

� Kontakt mit der Schülersprecherin oder dem Schülersprecher zu halten,
� sich für die Elternmitwirkung an der Schule verantwortlich zu fühlen,
� die Elternkonferenz vorzubereiten und durchzuführen.
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Checkliste zur Nachbereitung der Elternkonferenz

� Protokoll anfertigen (siehe Punkt 2.1.b und Anlage 5);
� Vervielfältigungen den Eltern über die Kinder zuschicken

oder Protokoll zur Einsicht bei der Elternsprecherin oder dem
Elternsprecher hinterlegen



Deshalb ist es wichtig, für diese Funktion eine Person zu wählen die,
� Interesse an diesem Amt hat,
� fähig ist, die Standpunkte der Eltern sachlich und überzeugend zu vertreten,
� sich in wichtigen Bereichen des Schulrechts, insbesondere der Mitwirkungs-

rechte auskennt oder bereit ist, sich diese anzueignen (siehe 3. „Fortbildun-
gen ...“)

� fähig ist, die Elternkonferenz vorzubereiten und zu leiten,
� bereit ist, Freizeit für diese Tätigkeit zu haben bzw. zu opfern.

Gerade die Elternkonferenzen sollten sorgfältig vorbereitet und Themen ausge-
wählt werden, die die Elternsprecherinnen und –sprecher interessieren, infor-
mieren und ihnen für die Arbeit in der Klasse mit den Eltern weiterhelfen (z. B.
Unterrichtsorganisation, Unterrichtsausfall, Schulentwicklungsplanung, Rah-
menlehrpläne, Leistungsbewertung). In den Konferenzen sollen die Elternspre-
cherinnen und -sprecher der Klassen die Möglichkeit erhalten, ihre Probleme
„loszuwerden“. Empfehlenswert ist es, eine Elternkonferenz im Schuljahr für die
Fortbildung der Klassenelternsprecherinnen und –sprecher zu nutzen.

Damit die Lehrer- und Schülervertreterinnen und –vertreter an den Beratungen
der Elternkonferenz teilnehmen können, ist es wichtig, dass die Einladungen
rechtzeitig übermittelt werden. In ländlichen Gebieten ist die Teilnahme der
Schülerinnen und Schüler häufig nur dann möglich, wenn Fahrgemeinschaften
mit Elternvertretern organisiert werden.

Das alles unter „einen Hut“ zu bringen, ist nicht immer einfach und verlangt viel
Geschick von der Schulelternsprecherin oder dem –sprecher. Alles, was zur Vor-
bereitung, Durchführung und Nachbereitung der Elternversammlung geschrieben
wurde, gilt auch für die Elternkonferenz (Punkt 2.2.1). Besonders die verständ-
nisvolle Zusammenarbeit des Schulelternsprechers mit der Schulleitung hat Ein-
fluss darauf, welche Gestaltungsmöglichkeiten Eltern an der Schule haben.
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2.3. Aufgaben der gewählten
Schülervertreter/innen

2.3.1. Aufgaben der Klassensprecherinnen und
Klassensprecher

Die Klassensprecherinnen und -sprecher vertreten euch als Klasse in allen euch
betreffenden Fragen der Schule und des Unterrichts. So nehmen sie zum Beispiel
als Mitglied der Konferenz der Schülerinnen und Schüler an deren Sitzungen teil
und arbeiten dort mit. Aktuelle schulische Probleme werden durch sie in die
Klasse gebracht und dort diskutiert. Die Ergebnisse solcher Diskussionen helfen
den Klassensprecherinnen und -sprechern bei ihrer Entscheidungsfindung im
Rahmen der Konferenz der Schülerinnen und Schüler. Außerdem vertreten sie die
Interessen eurer Klasse gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern, der Schullei-
tung sowie der Elternschaft. Dazu besitzen sie unter anderem das Recht, bera-
tend sowohl an der Klassenkonferenz (siehe 2.4. b) als auch an der Elternver-
sammlung eurer Klasse teilzunehmen. Sie sind für eure monatliche Klassenbera-
tungsstunde verantwortlich.

Die Klassenberatungsstunde
Nach Abstimmung mit eurer Klassenlehrerin oder eurem Klassenlehrer steht euch
je Schulmonat mindestens eine Unterrichtsstunde zur Verfügung, in der
� ihr schulische Angelegenheiten besprecht,
� ihr versucht, Probleme in der Klasse zu lösen und
� ihr gemeinsame Aktionen der Klasse vorbereitet.

Die Diskussion von Themen, die auch z. B. in der Konferenz der Schülerinnen
und Schüler besprochen werden, helfen eurer Klassensprecherin oder eurem
Klassensprecher bei einer eventuellen Entscheidungsfindung in anderen Gre-
mien. Ihr habt auch das Recht, selber Anträge z. B. an die Konferenz der Schü-
lerinnen und Schüler zu formulieren.
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Tipp: Einer der beiden Klassensprecherinnen bzw. –sprecher sollte die Klassen-
beratungsstunde leiten. Die Leitung kann aber wie bei einem Klassenrat auch
rotieren, so dass jeder einmal dran ist. Gut ist, die Themen der Klassenbera-
tungsstunde einen Tag vorher der Klasse bekannt zu geben und während der
Diskussion im Kreis zu sitzen, so dass ihr euch anschauen könnt.



Die Leiterin oder der Leiter beachtet, dass am Ende der Klassenberatungsstunde
auch Ergebnisse vorliegen. Um später nachvollziehen zu können, worüber ihr
diskutiert habt, ist ein Protokoll unentbehrlich. Dazu reicht es, wenn eine Schü-
lerin oder ein Schüler schon während der Klassenberatungsstunde das Wesentli-
che festhält und dies später aufbereitet.

Eine große Hilfe stellen erfahrene Schülervertreterinnen und -vertreter dar.
Solltet Ihr Probleme haben, wendet euch vertrauensvoll an sie. Sie helfen gerne!

2.3.2. Aufgaben der Konferenz der Schülerinnen und Schüler

„Die Konferenz der Schülerinnen und Schüler vertritt die schulischen Interessen
aller Schülerinnen und Schüler der Schule, beteiligt sich an der Verwirklichung
des Bildungsauftrags der Schule und fördert die Mitwirkung und Verantwortungs-
bereitschaft der Schülerinnen und Schüler.“ (§ 84 Abs.3 BbgSchulG)

Hier treffen sich alle Klassensprecherinnen und -sprecher eurer Schule. Sie
haben somit die Möglichkeit, Ängste und Sorgen, aber auch Hoffnungen und
Wünsche ihrer Klassen im großen Rahmen zu äußern und darüber zu diskutieren.
Andererseits hören sie hier Berichte über neue schulische Regelungen und Ereig-
nisse, über die sie in ihren Klassen sprechen können. Hier werden Probleme dis-
kutiert und Anträge ausgearbeitet, die später über die Schulkonferenzmitglieder
in die Schulkonferenz eingebracht werden.
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Die Leiterin oder der Leiter sollte darauf achten, dass die Tagesordnungs-
punkte für jeden ersichtlich sind. Dazu schreibt sie oder er die TOPs am besten
an die Tafel. Wenn ihr vorher Abmachungen trefft, läuft eure Stunde entspann-
ter ab. So sollte z. B. geklärt werden, dass jeder zu Wort kommen kann und
ausreden darf.

Tipp: Damit die Sprecherinnen und Sprecher in Mitwirkungsfragen immer auf
dem neuesten Stand sind, sollte eure Konferenz der Schülerinnen und Schüler
mindestens einmal im Jahr eine Fortbildung durchführen. Infos dazu findet ihr
unter Punkt 4. „Fortbildung ...“



Arbeitsweise
a) Zusammensetzung
Jede Klasse wählt zu Beginn einer neuen Wahlperiode oder zu Beginn des Schul-
jahres in neu gebildeten Klassen zwei Sprecherinnen und Sprecher und deren
Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Die gewählten Sprecherinnen und Spre-
cher der Klassen und Tutorengruppen bilden die Konferenz der Schülerinnen und
Schüler. Sie werden von der Klassenlehrkraft für die Zeit der Sitzungen vom
Unterricht freigestellt. Damit später nachgeschaut werden kann, wer da war,
muss die Sprecherin oder der Sprecher darauf achten, dass sich zu Beginn der
Sitzungen jeder Teilnehmer in die Anwesenheitsliste einträgt (Anlage 3.2).

An der Konferenz der Schülerinnen und Schüler nehmen auch je zwei Vertreterin-
nen und Vertreter der Eltern- sowie der Konferenz der Lehrkräfte teil. Wenn ihr
wollt, ist ein Mitglied der Schulleitung während der Sitzung anwesend. Die
Eltern- und Lehrervertreter sowie das Mitglied der Schulleitung dürfen nur bera-
ten, besitzen also kein Stimmrecht. Auch die von euch gewählten „Lehrerinnen
und Lehrer des Vertrauens“ (1.2.2.2. e) dürfen euch nur beratend zur Seite ste-
hen.

b) Termine
Da die Konferenz der Schülerinnen und Schüler meist während der Unterrichts-
zeit stattfindet, vereinbart die Sprecherin oder der Sprecher Termin und Ort mit
der Schulleiterin oder dem Schulleiter. Die Einladung muss rechtzeitig vor dem
Termin der Sitzung - zum Beispiel am schwarzen Brett - bekannt gemacht wer-
den. Die Schulleitung, Vertrauenslehrer, die Vertreter der Konferenzen der Lehr-
kräfte und der Eltern erhalten eine Einladung.
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Tipp: Auch die Stellvertreterinnen und Stellvertreter können an den Konferen-
zen teilnehmen - sie dürfen mitdiskutieren und beraten -, es gibt jedoch nur
im Vertretungsfall einen rechtlichen Anspruch auf Freistellung. Es ist aber
unbestreitbar, dass eine eingearbeitete Stellvertreterin oder ein eingearbeite-
ter Stellvertreter im Vertretungsfall besser arbeiten und entscheiden kann. Je
mehr ihr seid, desto besser!



c) Tagesordnung/ Anträge
Die vorläufige Tagesordnung sollte zusammen mit den Stellvertreterinnen und
Stellvertretern und interessierten Schülervertreterinnen und Schülervertretern
erstellt werden. Sie kann Punkte enthalten, die auf der Tagesordnung eines
anderen Gremiums stehen, z. B. die Hausordnung, die Grundsätze über die Haus-
aufgaben oder auch die Häufigkeit von Klassenarbeiten. Hier sollte sich die Kon-
ferenz der Schülerinnen und Schüler zunächst eine Meinung bilden, bevor ihre
Vertreterinnen und Vertreter in der Schulkonferenz abstimmen oder in anderen
Konferenzen Stellung nehmen. Vor allem aber sollten die Sorgen und Wünsche
der Schülerinnen und Schüler aus den einzelnen Klassen als Tagesordnungs-
punkte aufgenommen werden, z. B. können der Ärger über den Zustand des
Schulgebäudes, aber auch Probleme mit Lehrkräften Gegenstand der Beratungen
sein. Es müssen alle gestellten Anträge und Wünsche zu Tagesordnungspunkten
aufgenommen werden.

Die Tagesordnung muss unabhängig davon immer folgende Punkte enthalten:
� Festsetzung der Tagesordnung,
� Protokoll der letzten Sitzung,
� Berichte aus den Gremien,
� Verschiedenes.

Zu Beginn der Sitzung wird die endgültige Tagesordnung beschlossen. Wichtige
Tagesordnungspunkte können jetzt noch aufgenommen werden. Doch sollte dies
nur dann geschehen, wenn Eile geboten ist, denn diese Tagesordnungspunkte
können nicht mehr in den Klassen vorbereitet werden.
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Tipp: Wenn die Tagesordnung rechtzeitig bekannt ist, können die Sprecher der
Schülerinnen und Schüler schon in ihren Klassen diskutieren und sich eine
Meinung bilden. Es können zusätzliche Wünsche und Ergänzungen zur Tages-
ordnung eingebracht werden und Anträge bei diesen Diskussionen in den
Klassen vorbereitet werden.



Es ist empfehlenswert, Anträge spätestens zu Beginn der Sitzung schriftlich vor-
zulegen. Besser wäre es noch, wenn sie schon zusammen mit der Tagesordnung
in den Klassen diskutiert werden könnten.

Bevor über Anträge abgestimmt wird oder bevor Beschlüsse gefasst werden,
solltet ihr über Vor- und Nachteile diskutieren. Ebenso müssen alle Tagesord-
nungspunkte ausführlich besprochen werden und es muss sichergestellt sein,
dass alle Meinungen artikuliert werden können.

d) Sitzungsleitung/ Protokoll
Im Allgemeinen übernimmt die Sprecherin bzw. der Sprecher die Diskussionslei-
tung. Manchmal ist es jedoch angebracht, dass sie oder er die Diskussionsleitung
(für kurze Zeit) abgibt, z.B. wenn sie oder er selber viele wichtige Argumente in
die zu beratende Angelegenheit mit einbringen möchte.

Es sind Protokolle anzufertigen. Nur so könnt ihr eure Beschlüsse und den Dis-
kussionsverlauf noch nach mehreren Monaten nachvollziehen (siehe Punkt 2.1.b
und Anlage 5).
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Tipp: Eine Rednerliste erweist sich als hilfreich: Meldet sich ein Mitglied oder
Gast, wird sein Name notiert. Nach der Reihenfolge der Meldungen wird das
Wort erteilt.



2.4. Aufgaben von Eltern und Schülern als
beratende Mitglieder der Klassenkonferenz, der
Fachkonferenzen und der Konferenz der Lehrkräfte

a) Allgemeines
Je zwei Vertreter der Eltern und der Schülerinnen und Schüler wirken in den
Konferenzen als beratende Mitglieder mit. Eltern, Schülerinnen und Schüler
haben ein Teilnahmerecht, es besteht aber keine Teilnahmepflicht. Um die
Arbeit der Gremien transparenter zu machen, ist es wichtig, dass die Vertreter
von ihrem Recht der Teilnahme Gebrauch machen.

Die Einladungen zu den Beratungen müssen vorliegen. Denn wie sollen Eltern- und
Schülervertreterinnen und -vertreter teilnehmen, wenn sie nicht wissen, wann, wo und
worüber die Konferenzen beraten? In § 76 Abs. 2 BbgSchulG ist nunmehr geregelt,
dass die Beratungen zeitlich so festgelegt werden, dass allen Mitgliedern die Teilnahme
regelmäßig möglich ist. Berufstätige Eltern hatten in der Vergangenheit kaum die Mög-
lichkeit, beispielsweise an Fach- oder Klassenkonferenzen teilzunehmen. Hier muss
zukünftig ein Kompromiss gefunden werden. Wird keine Einigung erzielt, sollte die
Schulleitung eingeschaltet werden. Es wird hier kurz auf die Arbeitsweise der Konfe-
renzen eingegangen. Ansonsten kann im Schulgesetz nachgelesen werden.

b) Klassenkonferenz
Die Klassenkonferenz berät und entscheidet über alle Fragen der Unterrichts-
und Erziehungsarbeit in der Klasse, u.a. über Aufrücken, Versetzung, Abschlüsse
und Zeugnisse (§ 88 BbgSchulG). Die beiden Klassenelternsprecherinnen und
Klassenelternsprecher sowie die beiden von den Schülerinnen und Schülern der
Klasse gewählten Klassensprecher sind beratende Mitglieder ihrer Klassenkonfe-
renz. Nur bei der Halb- und Schuljahresendkonferenz, bei der es um die Zeug-
nisse geht, sind die zwei Schülervertreterinnen bzw. -vertreter ausgeschlossen.
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es bei Schülerinnen und Schülern zu
Interessenkonflikten kommen könnte. Eltern- und Schülervertreterinnen bzw. –
vertreter haben in diesen Konferenzen Rederecht, aber sie sind an Abstimmun-
gen nicht beteiligt. Trotzdem kann durch ihre sachlichen Argumente Einfluss auf
die Entscheidungen der Klassenkonferenz genommen werden.

Da in Klassenkonferenzen über einzelne Schülerinnen oder Schüler beraten wird,
haben die Gremienvertreter über das Gehörte unbedingt Verschwiegenheit zu
bewahren.
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Der Landeselternrat hat ein Faltblatt mit Informationen zur Klassenkonferenz
herausgegeben. Es ist über die Gremiengeschäftsstelle des MBJS zu beziehen
und im Internet unter www.landeselternrat-brandenburg.de zu finden.

c) Fachkonferenzen, Lernbereichskonferenzen
Den Fachkonferenzen gehören alle Lehrkräfte an, die in dem jeweiligen Fach
eine Lehrbefähigung haben oder in dem Fach unterrichten. Die Anzahl der Fach-
konferenzen in der Schule ist unterschiedlich, sie hängt insbesondere von der
Größe und dem Profil der Schule ab. Die Aufgaben der Fachkonferenzen sind sehr
vielschichtig. sie betreffen beispielsweise die Einführung zugelassener Schulbü-
cher und die Auswahl und Anforderungen sonstiger Lehr- und Lernmittel für das
Fach oder die Fachrichtung im Rahmen der hierfür zur Verfügung stehenden Mit-
tel sowie die Koordinierung, Beobachtung und Bewertung in der Lernentwick-
lung sowie der Leistungsbewertung im Fach oder der Fachrichtung. Hier ist es
besonders wichtig, dass Eltern und Schülerinnen und Schüler sich einbringen
und zum Beispiel die Einführung von Maßnahmen und Vorhaben der Qualitäts-
entwicklung und -sicherung des Unterrichts kritisch begleiten.

d) Konferenz der Lehrkräfte, Teilkonferenz der Lehrkräfte
Der Konferenz der Lehrkräfte gehören alle Lehrkräfte, die an der Schule minde-
stens sechs Wochenstunden selbstständig unterrichten und das sonstige päd-
agogische Personal an. Vorsitzende oder Vorsitzender der Konferenz der Lehr-
kräfte ist die Schulleiterin bzw. der Schulleiter. Die Konferenz entscheidet unter
anderem über die Grundsätze für die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit an der
Schule, die Grundsätze für die Beobachtung und Bewertung der Lernentwicklung
sowie für die Koordinierung der Leistungsbeurteilung und die Grundsätze für die
Einführung zugelassener Lernmittel. Weitere Aufgaben der Konferenz der Lehr-
kräfte können im § 85 BbgSchulG nachgelesen werden. Es ist empfehlenswert,
dass die Schulelternsprecherin oder der –sprecher und die Schülersprecherin
oder der –sprecher der Schule an diesen Beratungen teilnehmen.
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2.5.1. Arbeitsweise

a) Mitglieder

stimmberechtigte Mitglieder
Alle gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Schulkonferenz sind stimmbe-
rechtigt. Jedes Mitglied besitzt eine Stimme.

beratende Mitglieder
An Grundschulen gilt als Ausnahme: Der Schulkonferenz gehören Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 4 bis 6 mit beratender Stimme an.
An jeder Schule soll der Schulkonferenz eine Vertreterin oder ein Vertreter des
sonstigen Personals als beratendes Mitglied angehören. Das kann zum Beispiel
die Schulsozialarbeiterin oder der Hausmeister sein. Sie können mit ihren Erfah-
rungen Diskussionen der Schulkonferenz konstruktiv vorantreiben. An Schulen
mit Ganztagsangeboten können außerdem zwei Vertreter der außerschulischen
Kooperationspartner der Schulkonferenz angehören (§ 90 Abs. 1 BbgSchulG).
Das ist sehr sinnvoll, dient es doch der besseren Verknüpfung der außerunter-
richtlichen Angebote mit dem Lernen im Unterricht.

An Schulen mit einem Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler von wenig-
stens zehn bis höchstens fünfzig von Hundert sollen der Schulkonferenz zusätz-
lich je eine Vertreterin oder ein Vertreter der ausländischen Eltern und je eine
Vertreterin oder ein Vertreter der Schülerinnen und Schüler angehören.

b) Gäste und Sachverständige
Die Beratungen der Schulkonferenz sind schulöffentlich, d.h., alle an der Schule
beteiligten Personen dürfen in der Regel in den Schulkonferenzen anwesend
sein. Der Schulträger ist zu den Beratungen der Schulkonferenz einzuladen (§ 75
Abs. 4 BbgSchulG). Die Vertreterin oder der Vertreter des Schulträgers ist ein
ständiger Gast der Schulkonferenz, der oder dem dann durch das Gremium auch
Rederecht einzuräumen ist. Auch andere Gäste, die direkt nichts mit der Schule
zu tun haben, dürfen an den Konferenzen teilnehmen, wenn die Mehrheit der
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Mitglieder dem zustimmt. Zu bestimmten Beratungsgegenständen kann die
Schulkonferenz Sachverständige hinzuziehen. Wenn z. B. der Schulhof neu
gestaltet wird, darf die Schulkonferenz Umwelt- und Baufachleute zu ihrer Sit-
zung einladen. Auch die Hinzuziehung von Sachverständigen verlangt eine
Mehrheitsentscheidung. Über die unter a) genannten beratenden Mitglieder hin-
aus kann die Schulkonferenz weitere beratende Mitglieder für einen begrenzten
Zeitraum einbeziehen. Bei bestimmten Vorhaben (z. B. Schulversuche oder
Schulprojekte) ist die Teilnahme von weiteren beratenden Mitgliedern vorteil-
haft. Die Anregung für die Teilnahme von Sachverständigen, Gästen und weite-
ren beratenden Mitgliedern kann aus dem Kreis der Mitglieder der Schulkonfe-
renz kommen oder von außen herangetragen werden.

c) Geschäftsführung
Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die Geschäfte der Schulkonferenz. Sie
bzw. er stellt sicher, dass Einladungen und Protokolle erstellt und verschickt
werden. Durch sie bzw. ihn werden Anfragen, Anträge, Stellungnahmen und
Beschlüsse der Schulkonferenz an die entsprechenden Stellen weitergeleitet.

Die oder der Vorsitzende lädt die Schulkonferenz ein. Da die Schulleiterin oder
der Schulleiter die Geschäfte der Schulkonferenz führt, ist sie bzw. er auch für
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die Erstellung und Verteilung der Einladungen zuständig. Daher sind Absprachen
zwischen der bzw. dem Vorsitzenden der Schulkonferenz und der Schulleitung
sinnvoll.

d) Teilnahme von Schulkonferenzmitgliedern an der Konferenz
der Lehrkräfte

„Die Mitglieder der Schulkonferenz können zu Tagesordnungspunkten im Beteili-
gungsverfahren gemäß § 91 Abs. 2 BbgSchulG beratend an der Konferenz der
Lehrkräfte teilnehmen.“ (§ 90 Abs. 7 BbgSchulG)

Unter 2.5.2.c) sind Entscheidungen der Schulkonferenz aufgeführt, die nur mit
der Mehrheit von Vertreterinnen bzw. Vertretern der Konferenz der Lehrkräfte
gefällt werden können. Das Teilnahmerecht der Mitglieder der Schulkonferenz an
einer aus diesem Grund einzuberufenden Konferenz der Lehrkräfte soll sicher-
stellen, dass der Intention der Mehrheit der Schulkonferenz entsprochen werden
kann.

e) Beanstandung / Umsetzung
Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat Beschlüsse der Schulkonferenz, die
gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder gegen Anordnungen der Schul-
behörden oder des Schulträgers verstoßen, unverzüglich zu beanstanden. Die
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Sie ist zu begründen. Hilft die Schul-
konferenz oder die Schulleiterin oder der Schulleiter der Beanstandung nicht ab,
entscheidet die zuständige Schulbehörde.

Die Schulleitung setzt die Beschlüsse der Schulkonferenz um. Dabei ist sie oft
auf Hilfe angewiesen. So ist es wohl nicht sinnvoll, ein Schulfest zu beschließen
und dann zu warten, was die Schulleitung daraus macht. Hier ist die Mitarbeit
aller gefragt. Ein enges und vertrauensvolles Zusammenarbeiten in der Konfe-
renz ist angebracht und ausdrücklich erwünscht. Gemeinsam, mit vereinten Kräf-
ten verwirklichen Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Leh-
rer eine gute Schule.
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2.5.2. Aufgaben

a) Allgemeines

Die Schulkonferenz berät und entscheidet die wichtigen Angelegenheiten der
Schule. Die Schulkonferenz vermittelt bei Meinungsverschiedenheiten.

Wenn nachfolgend von Grundsätzen gesprochen wird, heißt dies, dass die Schul-
konferenz den groben Rahmen festlegt und die anderen Gremien diesen ausge-
stalten. Die zuständige Vorschrift (§ 91 BbgSchulG) unterscheidet drei
Beschlussebenen. Während Absatz 1 (b) Entscheidungsrechte bestimmt, sehen
Absatz 2 (c) Entscheidungsrechte in Abhängigkeit einer mehrheitlichen Zustim-
mung der Lehrerinnen und Lehrer und Absatz 3 (d) Anhörungs- und Antrags-
rechte vor. Anhand von konkreten Beispielen werden mögliche Themen in der
Schulkonferenz vorgestellt:

b) Beschlussebene 1
Entscheidungsträger: Schulkonferenz
Allgemeine und einzige Entscheidungskompetenz besitzt die Schulkonferenz
unter anderem bei folgenden Themen:
1. Haus- und Pausenordnung sowie Grundsätze der Raumverteilung:
Die letztendliche Entscheidung über die Grundsätze der Raumverteilung wird in
der Schulkonferenz festgelegt. Eine mögliche Frage könnte hier lauten: Sollten
die kleinen Schülerinnen und Schüler die Klassenräume der unteren Etage und
die größeren Schülerinnen und Schüler die oberen Stockwerke im Schulgebäude
benutzen?

Die Schulkonferenz entscheidet auch über die Haus- und Pausenordnung.

Nur für euch: In der Haus- und Pausenordnung wird beispielsweise geregelt,
wann ihr Pause habt und wo ihr euch in den Pausen und Freistunden aufhalten
dürft. Wenn ihr in diesen Fragen etwas ändern wollt, ist die Schulkonferenz die
richtige Adresse.
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2. Ausnahme von der Fünf-Tage-Schulwoche, der tägliche Unterrichtsbeginn und
variable Ferientage:
Häufig beklagen sich Eltern und Schüler über eine schlechte Abstimmung zwi-
schen Unterrichtsbeginn oder -ende und den Abfahrtszeiten der Verkehrsmittel.
Über die Schulkonferenz können z. B. veränderte Unterrichtszeiten im Rahmen
der geltenden Rechtsvorschriften festgelegt werden. Über die drei variablen
Ferientage pro Jahr kann eigenständig entschieden werden. Stets ist dabei
jedoch das Einvernehmen mit dem Träger der Schülerbeförderung (Landkreis,
kreisfreie Stadt) herzustellen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, muss das
staatliche Schulamt eine Entscheidung treffen (§ 90 Abs. 1 Satz 3 BbgSchulG).

3. Grundsätze für die Arbeit von Schülergruppen:
Wollen Schülerinnen und Schüler sich in der Schule in Schülergruppen betätigen
und außerhalb der Unterrichtszeit dafür Räume der Schule benutzen, entschei-
det hierüber und über die Modalitäten die Schulkonferenz. Von der Schulleitung
kann die Nutzung der Räume nur dann eingeschränkt oder untersagt werden,
wenn die Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule dies unab-
dingbar erfordert.

4. grundsätzliche Verteilung der Mittel, über deren Verwendung die Schule
selbst entscheiden kann:
Die Schulkonferenz entscheidet über den zweckmäßigen Einsatz der vom Schul-
träger zur Verfügung gestellten Mittel, insbesondere die Anschaffung von Lehr-
mitteln. Es ist hilfreich, wenn die Fachkonferenzen hierfür Vorschläge erarbei-
ten, über die in der Schulkonferenz entschieden werden kann.

5. Grundsätze für den Umfang und die Verteilung der Hausaufgaben:
Zu den Grundsätzen könnte z. B. gehören: Die Schulkonferenz kann festlegen,
wann und in welchem Umfang Hausaufgaben erteilt werden. Dabei sind die Fest-
legungen der Verwaltungsvorschriften über die Organisation der Schulen in
inneren und äußeren Angelegenheiten die Bildungsgangverordnungen sowie die
Verwaltungsvorschriften zur Leistungsbewertung zu beachten.
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6. Grundsätze zur Zusammenarbeit mit anderen Schulen und außerschulischen
Institutionen im Rahmen von Projekten zur Öffnung der Schule:
Die Schule hat das Recht, die Grundsätze für die Zusammenarbeit mit Sportver-
einen, Kunst- und Musikschulen, Einrichtungen der Stadt bzw. Gemeinde und
der Kirchen und anderen Einrichtungen der Weiterbildung, wie der Volkshoch-
schule, selber auszuformulieren.

7. Vereinbarung von Schulpartnerschaften.

c) Beschlussebene 2
Entscheidungsträger: Schulkonferenz mit der Mehrheit der in ihr vertretenden
Lehrkräfte
Die folgenden beispielhaften Entscheidungsrechte bedürfen der Zustimmung
einer Mehrheit der Lehrkräfte in der Schulkonferenz oder der Konferenz der Lehr-
kräfte. Zuerst wird in der Schulkonferenz abgestimmt. Stimmt die Mehrheit der
Lehrkräfte in der Schulkonferenz nicht zu, muss die Konferenz der Lehrkräfte
selbst beteiligt werden. Diese entscheidet dann mit der Mehrheit, ob dem
Beschluss der Schulkonferenz zu folgen ist oder nicht. Sie entscheidet u.a. über
folgende Themen:

1. Festlegung pädagogischer Ziele und Schwerpunkte oder das Schulprogramm und
dessen Fortschreibung auf Vorschlag der Konferenz der Lehrkräfte (siehe 3.):

2. kooperativer oder integrativer Unterricht in der Oberschule im Benehmen mit
dem Schulträger:
Eltern und Schülerinnen und Schüler in ihrer Funktion als Mitglieder der Schul-
konferenz entscheiden mit, wie die Unterrichtsorganisation in der Schule erfol-

Tipp: Es ist sehr reizvoll, im Rahmen eines Schüleraustausches eine Partner-
schule - vielleicht sogar im Ausland - zu besuchen. Ihr könnt dabei eure
Sprachkenntnisse verbessern und viele neue Freunde kennen lernen. In der
Schulkonferenz eurer Schule wird darüber entschieden, ob ihr mit anderen
Schulen Partnerschaften eingehen wollt und wie diese gestaltet werden.
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gen soll. Neben den Vorstellungen der Schule hat die Anzahl der Schülerinnen
und Schüler im Bildungsgang einen wesentlichen Einfluss auf die Organisation.

3. die Grundsätze für Förderunterricht und andere zusätzliche Unterrichtsangebote:
Die Schulkonferenz beschließt über Grundsätze des Förderunterrichts, z. B. ob
die Förderung im Bereich Lesen/ Rechtschreibung auf bestimmte Jahrgangsstu-
fen konzentriert wird. Weitere zusätzliche Unterrichtsangebote könnten bei
gegebenen Voraussetzungen im Wahlpflichtbereich unterbreitet werden. Dabei
sind stets die Regelungen der Bildungsgangverordnungen und der Verwaltungs-
vorschriften über die Unterrichtsorganisation für das jeweilige Schuljahr zu
beachten.

4. die Grundsätze für die Verteilung von Klassenarbeiten:
Dazu kann gehören, dass eine Woche vor Weihnachten keine Klassenarbeiten
geschrieben werden.

5. die Grundsätze für die Mitarbeit von Eltern im unterrichtlichen und außerun-
terrichtlichen Bereich der Schule.
Sollten Eltern bei Klassenfahrten mitfahren oder eine Arbeitsgemeinschaft
zusammen mit einer Lehrkraft anbieten können? Sollten sie im Unterricht oder
einem Nachhilfezirkel mithelfen? Solche und ähnliche Formen von Elternmitar-
beit können diskutiert werden. Stets ist dabei die Gesamtverantwortung der
Lehrkräfte zu beachten.

d) Beschlussebene 3
Anhörungsrechte, Stellungnahmen, Anträge
Die Schulkonferenz ist anzuhören und beschließt über den Antrag oder die Stel-
lungnahme der Schule. Sie gibt unter anderem zu folgenden Sachverhalten eine
Stellungnahme oder Empfehlung ab:

1. Fortführung, Änderung oder Auflösung der Schule;
2. Schulbezirke, Schulwege einschließlich Schülerlotsen, Schulentwicklungs-

plan;
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3. größere bauliche Maßnahmen;
4. Einrichtung einer Leistungs- und Begabungsklasse oder Organisation als

Spezialschule oder Spezialklasse einschließlich des Schulprogramms;
5. Organisation als Schule mit besonderer Prägung einschließlich des Schulpro-

gramms;
6. Ganztagsangebote;
7. Aufnahmekriterien gemäß § 53 Abs. 7 BbgSchulG bei Spezialschulen, Spezi-

alklassen sowie Leistungs- und Begabungsklassen;
8. Bestellung der Schulleitung.

Wer sich zu den Ganztagsangeboten (Nr. 6) näher informieren möchte, u.a. über
das Genehmigungsverfahren oder die verschiedenen Ganztagsangebote, findet in
den Verwaltungsvorschriften über Ganztagsangebote an allgemein bildenden
Schulen (VV – Ganztag) viele nützliche Hinweise.



3. Weitere Möglichkeiten der Mitarbeit von
Eltern, Schülerinnen und Schülern

3.1. Schulprogramm

Nach § 7 Abs. 2 BbgSchulG legen alle Schulen ihre pädagogischen Ziele und
Schwerpunkte der Arbeit in einem Schulprogramm fest. Ziel ist die weitere Qua-
litätsentwicklung und -sicherung ihrer Arbeit. Die verabredeten Ziele sind im
Schulprogramm in festgelegten Zeitabständen zu evaluieren (interne Evalua-
tion), um die Stärken und vor allem die Schwachstellen zu erkennen, aber auch
veränderte Bedingungen zu berücksichtigen. Die Schulen können sich für die
interne Evaluation Unterstützung holen, z. B. bei ihrem staatlichen Schulamt.
Hier steht das „Beratungssystem Schule“ (BUSS) mit ausgebildeten Evaluations-
beratern hilfreich zur Seite.

Einige Schulen holen sich auch die Unterstützung externer Begleiter bei Feed-
backprozessen zwischen Lehrern und Schulleitung, Schülerschaft und Lehrkräf-
ten und Eltern und Schule mittels webbasierter Fragebögen. Ein wichtiges Ergeb-
nis solcher Feedbacks kann die Erarbeitung einer „Eltern – Kooperations –
Datenbank“ sein, in der Informationen darüber gesammelt, welchen Beitrag die
Eltern zur Unterstützung der Schule leisten können.

Die Konzeptentwicklung oder auch Weiterentwicklung des Schulprogramms geht
nur gemeinsam mit allen Beteiligten, d.h. auch den Eltern und Schülerinnen und
Schülern. Dafür muss festgelegt werden, wer welche Aufgaben übernimmt.
Eltern können in vielen Bereichen mitarbeiten, sei es bei Projekten im Unter-
richt, Firmenbesuchen, Vorträgen, der Leitung von Arbeitsgemeinschaften
u.s.w. Die Schülerinnen und Schüler sind besonders angesprochen bei der Mitge-
staltung des Unterrichts, der Verbesserung des Schulklimas (z. B. Umgang mit
Konflikten), der Übernahme freiwilliger Aufgaben auch im außerschulischen
Bereich. Durch solche Aktivitäten wird die Identifikation von Schülern und
Eltern mit ihren Schulen verbessert. Die Mitwirkungsgremien der Schule sollten
die Verankerung dieser Aktivitäten im Schulprogramm initiieren, unterstützen
und begleiten. Die Schulkonferenz entscheidet mit Zustimmung der Mehrheit der
von der Konferenz der Lehrkräfte entsandten Mitglieder über das Schulpro-
gramm, § 91 Abs. 2 BbgSchulG.
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Die Schulaufsicht unterstützt die Schulen bei der Entwicklung eines Schulpro-
gramms (§ 129 Abs. 4 BbgSchulG). Wer mehr über Schulprogramme wissen
möchte, findet hierzu im Internet unter www.bildung-brandenburg.de viele wei-
terführende Informationen.

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat in seiner Reihe „Schulfor-
schung in Brandenburg“ u.a. das Heft 4 „Schulprogramme Brandenburg“ sowie ein
Rundschreiben zur Schulprogrammarbeit im Land Brandenburg herausgegeben.
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3.2. Schulvisitationen

Die Schulvisitation dient dem Ziel, die Qualität der brandenburgischen Schulen
weiterzuentwickeln. Mit dem „Qualitätsrahmen Schulqualität in Brandenburg“
erhalten die Schulen externe Hilfestellungen zur Überprüfung ihrer Arbeit (§
129 Abs. 3, § 7 Abs. 2 BbgSchulG). Seit dem Schuljahr 2005/2006 werden die
Schulen in regelmäßigen Abständen (ca. alle fünf Jahre) von externen Visitato-
ren untersucht. Dazu werden Informationen der betreffenden Schulen eingeholt
und Befragungen sowie Beobachtungen (im Unterricht) durchgeführt. Einer der
sechs zentralen Qualitätsbereiche ist die „Schulkultur“. In diesem Rahmen wird
überprüft

� das soziale Klima in der Schule und in den Klassen,
� die Gestaltung der Schule als Lebensraum,
� die Beteiligung der Schülerinnen und Schülern sowie Eltern,
� die Kooperation mit gesellschaftlichen Partnern.

Im Qualitätsbereich „Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung“ spielt das
Schulprogramm als Merkmal eine wichtige Rolle. Insbesondere durch Befragun-
gen von Eltern und Schülerinnen und Schülern erfahren die Visitatoren, wie
Schüler und Eltern die Schule, das Schulleben und den Unterricht mitgestalten.
Damit einbegriffen ist auch die Arbeit der Mitwirkungsgremien. Die durch die
Visitatoren gewonnenen Erkenntnisse werden in einem Bericht (einschließlich
Stellungnahme der Schule) an die Schule, den Schulträger und die Schulaufsicht
übergeben. Der Bericht enthält Anregungen für die weitere Entwicklung der
Schule. Der Visitationsbericht sollte mit allen Beteiligten ausgiebig besprochen
werden. Durch den Bericht aufgedeckte Schwächen der Gremienarbeit müssen
mit allen Gremienvertretern einschließlich der Schulleitung beraten werden. Nur
auf diesem Wege können Lösungswege zur Verbesserung des jetzigen Zustands
gefunden werden.

Wer mehr über die Schulvisitationen wissen möchte, findet Hinweise im Flyer
des MBJS „Schulvisitationen“, in der Broschüre „Orientierungsrahmen Schulqua-
lität in Brandenburg – Handbuch zur Schulvisitation“ sowie im Internet unter
www.isq-bb.de (Seiten des Instituts für Schulqualität im Land Berlin und Bran-
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denburg e.V.). Außerdem wird in den Mitwirkungsseminaren des LISUM auf
Wunsch der Teilnehmer das Thema „Schulvisitationen“ behandelt.
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4. Fortbildung für Eltern- und Schüler-
vertretungen

Im Brandenburgischen Schulgesetz sind weitgehende Mitwirkungsrechte für
Eltern und Schülerinnen und Schüler verankert. Die Schulpraxis zeigt aber, dass
Eltern wie auch Schülerinnen und Schüler zu wenig über die Rechtsverordnungen
wissen oder Schwierigkeiten im Umgang mit diesen haben. So kommt es, dass sie
häufig die Möglichkeiten, die die Gesetze geben, nicht „ausschöpfen“ können.

Deshalb wurden auf Initiative des Landesrates der Eltern und des Landesrates
der Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem Bildungsministerium und dem
Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) Vorausset-
zungen geschaffen, damit die betroffenen Gremienvertreter die Möglichkeit
erhalten, sich die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der
Mitwirkung anzueignen.Unter Leitung des LISUM ist dieses Modell erfolgreich
verwirklicht worden. Landesweit werden Fortbildungen des LISUM angeboten.
Diese werden von Elternfortbildnern für Vertreter der Elterngremien, Schülerfort-
bildnern für Vertreter der Schülergremien und von Lehrkräften für Lehrerinnen
und Lehrer durchgeführt. Dieses Modell hat den Vorteil, dass Gleichgesinnte bes-
ser in der Lage sind, über ihre Probleme zu diskutieren.

Die Fortbildungen sind so aufgebaut, dass es Grundlagenseminare für Anfänger
und Aufbauseminare für Sprecherinnen und Sprecher, die schon Erfahrungen
haben und ihr Wissen erweitern wollen, gibt. Außerdem ist es möglich, Fortbil-
dungen für Elternkonferenzen und Konferenzen der Schülerinnen und Schüler
durchzuführen.

Das LISUM schickt zu Beginn jedes Kalenderjahres Flyer an jede Schule, in denen
Auskunft über die Termine und Ansprechpartnerinnen und -partner für die Semi-
nare gegeben wird. Wer Interesse an einem Seminar hat, wendet sich an die
angegebene Adresse für seinen Landkreis. Des Weiteren kann mit den Fortbildne-
rinnen und Fortbildner auch ein Seminar für die eigene Schule abgesprochen
werden. Wer keinen Flyer erhalten hat, sollte sich zunächst an die Schulleitung
wenden. Alle Informationen sind auch im Internet unter
www.lisum.brandenburg.de/mitwirkung_quali.html verfügbar. Für weitere Aus-
künfte steht auch Frau Böttger vom LISUM zur Verfügung:
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LISUM
Frau Gudrun Böttger
Referentin für Mitwirkung
14974 Ludwigsfelde/ Struveshof
Telefon: 03378/20 94 12
Fax: 03378/20 94 44
E-Mail: gudrun.boettger@lisum.brandenburg.de

68 4. FORTBILDUNG FÜR ELTERN- UND SCHÜLERVERTRETUNGEN



5. Ansprechpartner für Mitwirkung

Ansprechpartner für Mitwirkung gibt es in den Schulbehörden, also im staatli-
chen Schulamt und im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS). Im
staatlichen Schulamt sind Schulrätinnen und Schulräte für die Mitwirkung von
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler verantwortlich. Außerdem geben die
Kreisräte in den Kreisen und den kreisfreien Städten Auskunft. Die Adressen
kann man im staatlichen Schulamt oder beim Mitglied des Kreisrates in der
Schule erfahren. Die Landesräte der Eltern, Schülerinnen und Schüler und den
Landesschulbeirat erreichen Sie unter

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Gremiengeschäftsstelle
Heinrich Mann Allee 107
14473 Potsdam
Telefon: 0331/866-35 08
Fax: 0331/866-37 88
Frau Silvana Hilliger
Referentin Gremiengeschäftsstelle / Ministerbüro
E-Mail: silvana.hilliger@mbjs.brandenburg.de

Weitere Informationen enthalten die Internetseiten der Landesräte und des Lan-
desschulbeirates. Der Landesrat der Schülerinnen und Schüler ist zu finden unter
www.lsr-brb.de, der Landeselternrat unter www.landeselternrat-brandenburg.de.
Informationen über den Landesschulbeirat enthält die Seite
http://www.bildung-brandenburg.de/lsb.html

Die Internetadresse des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport lautet:
http://www.mbjs.brandenburg.de
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6. Anlagen

Anlage 1 – Wahlprotokoll

Wahlamt: _________________

In der ______________ ______________ _______________
Wahlgremium Schule Ort

Wahltermin

Datum: ___.___.______ Beginn: ___.___Uhr Ende : ___.___ Uhr

Wahlausschuss

Wahlleiterin oder Wahlleiter: _______________________
Vorname, Name

Beisitzerin oder Beisitzer 1: _______________________
Vorname, Name

Beisitzerin oder Beisitzer 2: _______________________
Vorname, Name

O offene Wahl O geheime Wahl

abgegebene Stimmen : ____
gültige Stimmen : ____
ungültige Stimmen : ____
Enthaltungen : ____
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Ergebnis Stichwahl: _________________ ________________
Vorname Name

O Stimmengleichheit

Ergebnis Auslosung:_______________ __________________
Vorname Name

Annahme der Wahl: O JA O NEIN

Unterschriften des Wahlausschusses

_______________ _____________ _______________
Wahlleiter Beisitzer 1 Beisitzer 2

(Protokollant)

Anlagen zum Wahlprotokoll
Anwesenheitsliste
Stimmzettel
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Vorname, Name Anzahl der Stimmen



Anlage 2 – Stimmzeittel
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Anlage 3 – Anwesenheitslisten am Beispiel einer Elternver-
sammlung und einer Konferenz der Schülerinnen und Schüler

Beispiel 3.1. – Anwesenheitsliste
Elternversammlung der Klasse 8/1 der Friedrich-Ebert-Oberschule
2. Sitzung am 9. Januar 2007, 19.00 Uhr - 21.15 Uhr

Beispiel 3.2. – Anwesenheitsliste
Konferenz der Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Ebert-Oberschule
Sitzung am 8. Mai 2007, 8.00 Uhr - 9.30 Uhr
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Schülerin/ Schüler „Vater“ „Mutter“
Kerstin Ahorn U. Ahorn K. Ahorn

Sebastian Funke J. Funke N. Funke

Silvia Lange K. Lange ———

U. Lorenz ——- H. Lorenz

Christian Müller ——- ———

Silke Richter K. Knuth B. Richter

u.s.w.

Klasse Klassensprecher/in
zust.
Stellvertreter/in weitere Ämter Unterschrift(en)

7/1 Uwe Müller Katrin Seghers Uwe Müller

Marei Schulz Peter Walter KSR Marei Schulz Peter Walter

7/2
Rene Rogland Sebastian Löwe Schuko Sebastian Löwe

Nicole Niele Silke Urban
FaKo
De

Fako
Ma Nicole Niele Silke Urban

7/3
Anna Karenin Hugo Bollmann Hugo Bollmann

Marion Fachini Stefanie Wöhler Schuko Stefanie Wöhler

8/1
Anja Kamm Steffi Zucker Schuko Anja Kamm

Christine Bruch Thomas Möller
Fako
Bio

Christine Bruch

ThomasMöller

.........



Anlage 4 – Beispiel einer Einladung zur Elternversammlung
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Heike Lorenz Luckenwalde, d. 01.03.2007
Jens Funke
Klassenelternsprecher der Klasse 8/1

Einladung
Zur Elternversammlung der Klasse 9/1 des Friedrich-Gymnasium, Parkstrasse 6
in Luckenwalde

am Montag, d. 12.03.2007
um 19.00 Uhr
im Klassenraum der Klasse 9/1 (Raum 215)

lade ich Sie recht herzlich ein.

Tagesordnung

1. Bericht über die Elternarbeit des letzten Schuljahres (Frau Lorenz)
2. fehlender Aufenthaltsraum für „Buskinder“
3. Planung der nächsten Elternversammlung
4. Verschiedenes

Sollten Sie Ergänzungen zur geplanten Tagesordnung haben, rufen Sie mich an:
0123/4 56 78 90.

Mit freundlichem Gruß
Jens Funkes



Anlage 5 – Musterprotokoll
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Protokoll der Elternversammlung der
Klasse 8/1 der Friedrich-Schiller-Gesamtschule

Ort: Klassenraum 8/1 Datum: 08.05.2007
Beginn: 19.00 Uhr Ende: 21.15 Uhr

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste
Gast: Klassenlehrerin Frau Schulze

Tagesordnung
TOP 0 Feststellen der Tagesordnung
TOP 1 Protokollkontrolle
TOP 2 Auswertung der Lernergebnisse und erzieherischer Probleme in der

Klasse
TOP 3 Hinweise zu den VV- Leistungsbewertung
TOP 4 Vorbereitung des Wandertages
TOP 5 Verschiedenes

Herr Funke eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die
Beschlussfähigkeit fest. Er gibt die Tagesordnung bekannt. Es gibt keine Ände-
rungswünsche.

TOP 0 Die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

TOP 1 Zum Protokoll gibt es keine Beanstandungen.

TOP 2 Herr Schmidt übergibt Frau Schulze das Wort. Frau Schulze wertet die
Lernergebnisse der Klasse im ersten Schulhalbjahr aus. Sie stellt fest,
dass sich viele Schülerinnen und Schüler verbessert haben und wahr-
scheinlich alle in die 9.Klasse versetzt werden können. Sie bittet die



Eltern darauf zu achten, dass die Kinder auch die mündlichen Hausauf-
gaben sorgfältig erfüllen. Nach kurzer Diskussion erklären sich die
Eltern bereit, ihre Kinder dazu stärker anzuhalten. Hinsichtlich der
erzieherischen Probleme einzelner Schülerinnen und Schüler gab es mit
den entsprechenden Eltern Elterngespräche. Das hat dazu geführt, dass
sich Pünktlichkeit und Disziplin in der Klasse verbessert haben.

TOP 3 Frau Schulze gibt Hinweise zu den VV- Leistungsbewertung, die seit
Beginn des Schuljahres in Kraft getreten ist. Sie geht besonders auf
Anfragen der Eltern zum Fach Sport ein. In die Benotung fließen auch
der Leistungswillen, die sozialen Verhaltensweisen sowie der individu-
elle Lernfortschritt in Abhängigkeit von der physischen und psychi-
schen Entwicklung der Schülerin oder des Schülers ein.

TOP 4 Der Wandertag ist gut vorbereitet. Herr Meyer und Frau Müller fahren
am 8. Juni 2007 als Aufsichtspersonen mit. Besondere Dank an diese
beiden Eltern.

TOP 5 Frau Schulze gibt noch den Hinweis, dass alle Eltern die Möglichkeit
haben sich, bei den Fachlehren zum Elterngespräch im diesem Monat
anzumelden.

Da das die letzte Elternversammlung in diesem Schuljahr war, dankt Herr Funke
allen Eltern für die Unterstützung und hofft, dass alle Eltern auch im nächsten
Jahr so aktiv und interessiert mitarbeiten. Er dankt Frau Schulze für die gute
Zusammenarbeit.

Luckenwalde, d. 10.05.2007

Heike Lorenz Jens Funke
Elternsprecher (Protokollant) Elternsprecher (Sitzungsleiter
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Anlage 6 – Beispiel für einen Beschluss, der an die Elternkon-
ferenz weitergeleitet werden soll.

Die Elternsprecher leiten diesen Beschluss an die Schulelternsprecherin oder den
Schulelternsprecher weiter, damit darüber in der nächsten Elternkonferenz bera-
ten werden kann.
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Antrag der Klasse 8/1 an
die Elternkonferenz der Friedrich-Ebert-Oberschule

Die Elternkonferenz möge beschließen, dass den Schülerinnen und
Schülern, die mit Bussen zur Schule kommen, ein zweiter Aufent-
haltsraum in der Schule zur Verfügung gestellt wird.

Begründung: Wie wir von unseren Kindern und der Klassenlehrerin
Frau Schulze erfahren haben, reicht der jetzige Aufenthaltsraum
nicht aus, um allen Schülerinnen und Schülern einen ungestörten
Aufenthalt zu ermöglichen. Wir halten es für sinnvoll einen zweiten
Raum einzurichten, dann könnten die Schülerinnen und Schüler der
7. und 8. Klassen einen Raum nutzen und für die Schülerinnen und
Schüler der 9. und 10. Klassen stünde der zweite Raum zur Verfü-
gung.

Die Elternsprecher der Klasse 8/1



Anlage 7 – Mustergeschäftsordnung

Geschäftsordnung der Elternkonferenz der …-Schule vom …

1 - Einberufung
Die Sprecherin oder der Sprecher der Elternkonferenz, im Vertretungsfalle die
Stellvertreterin oder der Stellvertreter, lädt unter Beifügung der vorläufigen
Tagesordnung die Elternkonferenz ein. Die Einladung ist spätestens zehn Tage
vor der Beratung den Mitgliedern (und den Stellvertreterinnen und Stellvertre-
tern) zu übergeben bzw. in geeigneter Form bekannt zu geben.

Die Sprecherin oder der Sprecher hat die Elternkonferenz unverzüglich einzube-
rufen, wenn mindestens ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder dies bean-
tragt. Dem Antrag muss unter Beachtung der Einladungsfrist ein Vorschlag zur
Tagesordnung beigefügt sein. Die Beratungstermine werden so festgesetzt, dass
berufstätigen Mitgliedern die Teilnahme möglich ist.

2 - Teilnahmerecht
Die Beratungen sind in der Regel nicht öffentlich. Sachverständige und Gäste
können hinzugezogen werden, wenn die Elternkonferenz mit Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder zustimmt oder zugestimmt hat. Sachverständigen und Gästen
kann zu einzelnen Punkten Rederecht erteilt werden. Die Schulleitung nimmt
auf Einladung an den Beratungen der Elternkonferenz teil. Beratende Mitglieder
der Elternkonferenz erhalten Einladungen und Rederecht zu allen Tagesord-
nungspunkten.

3 - Tagesordnung
Die Tagesordnung wird von der Sprecherin oder dem Sprecher vorgeschlagen
(vorläufige Tagesordnung). Der Vorschlag muss alle Tagesordnungspunkte ent-
halten, die bis zur Einberufung von den Mitgliedern beantragt wurden.

Zu Beginn der Beratung beschließt die Elternkonferenz über die endgültige
Tagesordnung. Eingebrachte Ergänzungen können auf die Tagesordnung gesetzt
werden, wenn die Mitglieder dem mehrheitlich zustimmen.
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4 – Beratungsverlauf
Die Sprecherin oder der Sprecher, im Vertretungsfalle die Stellvertreterin oder
der Stellvertreter leiten die Beratung. Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt sie
oder er fest, ob die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde.

Über die einzelnen Tagesordnungspunkte findet eine Aussprache statt. Das Wort
wird in der Reihenfolge der Wortmeldungen erteilt. Die Beratungsleitung kann
sich an der Aussprache beteiligen wie die anderen Mitglieder auch. Die Bera-
tungsleitung ist jederzeit zu kurzen Erklärungen berechtigt, insbesondere um
die Aussprache abzukürzen.

Zur Geschäftsordnung soll das Wort sofort erteilt werden, wenn es nicht schon
einer anderen Sitzungsteilnehmerin oder einem anderen Sitzungsteilnehmer
erteilt oder eine Abstimmung eingeleitet wurde. Dabei darf nur eine Rednerin
oder ein Redner für und eine Rednerin oder ein Redner gegen den Antrag spre-
chen.

Die Redezeit kann durch Beschluss beschränkt werden. Die Beratungsleitung
kann Rednerinnen und Rednern, die nicht zur Sache sprechen, nach zweimaliger
Ermahnung das Wort entziehen. Sie dürfen zum gleichen Tagesordnungspunkt
das Wort nicht mehr erhalten. Der Schulleitung wird auf Verlangen das Wort
erteilt.

5 - Abstimmungen und Beschlüsse
Stimmberechtigt sind die Mitglieder der Elternkonferenz. Die Stellvertreterin
oder der Stellvertreter sind stimmberechtigt, wenn das zu vertretende Mitglied
nicht anwesend ist. Die Elternkonferenz ist beschlussfähig, wenn mehr als ein
Drittel der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Beratungsleitung hat
die Pflicht, vor Abstimmungen die Beschlussfähigkeit zu überprüfen.

Ist das Gremium nicht beschlussfähig, so ist die Elternkonferenz zum gleichen
Tagesordnungspunkt neu einzuberufen. Sie ist dann beschlussfähig, wenn darauf
in der Einladung hingewiesen wurde und wenn wenigstens drei stimmberech-
tigte Mitglieder anwesend sind.
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Abstimmungen erfolgen offen. Auf Antrag eines Fünftels der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder wird geheim abgestimmt. Nach der Abstimmung gibt die
Beratungsleitung das Ergebnis bekannt.

6 - Niederschrift
Über die Beratungen werden Protokolle geführt. Die Beratungsleitung bestimmt
eine Person zur Protokollführung. Die Protokolle sollen Angaben über den Ort
und den Tag der Sitzung, die Teilnehmerliste, ggf. mit der Feststellung der
Beschlussfähigkeit, den behandelten Gegenstand und die dazu gestellten
Anträge sowie die gefassten Beschlüsse mit den jeweiligen Abstimmungsergeb-
nissen enthalten. Sie sind von der Beratungsleitung und dem Protokollanten zu
unterzeichnen.

Das vom Beschluss abweichende Votum einer Minderheit wird auf Wunsch
zusammen mit dem Beschluss protokolliert.

7 - Inkrafttreten
Diese Geschäftsordnung wurde am . . von der Elternkonferenz beschlos-
sen und tritt mit der Beschlussfassung in Kraft.
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